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Zam Thema ..Fürsorge-Ordnung".
Von Bürgermeister Dr. May, Halle a. d. S.

In der „Wolilfahrts-Woche“, Zeitschrift für Wohlfahrtskunde, Wohlfahrtspflege 
und Wohlfahrtspolitik, Amtliches Organ des Wohlfahrtsamtes und des Gesundheits
amtes der Hauptstadt Hannover, 12. Jahrg., Nr. 8 vom 21. 2. 1937 setzt sich ein un
genannter Verfasser mit der „Satzung über die Regelung der öffentlichen Jugendhilfe 
und der öffentlichen Fürsorge im Stadtkreis Halle“ vom 6. 12. 1935, veröffentlicht in 
der DZW., 12. Jahrg., Nr. 7 vom Oktober 1936, kritisch auseinander.

Der Verfasser geht formalrechtlich davon aus, daß bei dem Erlaß dieser Satzung 
im Jahre 1935 der durch die DGO. geschaffene Rcchtszustand nicht oder zum min
desten nicht hinreichend Berücksichtigung gefunden habe, vielmehr werde bei den 
Vorschriften für die Deputation für das Fürsorgewesen und die Ausschüsse der Ein
druck erweckt, als sei „eine ältere, noch auf der Städteordnung von 1853 beruhende 
Ordnung umgearbeitet worden“.

In organisatorischer und fürsorgerischer Beziehung beanstandet der Verfasser 
weiter die Regelung des Aufgabenkreises der ehrenamtlichen Organe für das Fürsorge
wesen. Da in Halle der Familienfürsorge eine besonders verantwortliche Aufgabe 
zufalle, erscheine es unverständlich und unzweckmäßig, daß nicht die Familienfür
sorgerin, sondern der ehrenamtliche Bezirksvorsteher den Vorsitz in den Zusammen
künften führe, sowie daß der Bezirksvorsteher die Pflegefälle auf die einzelnen Pfleger 
verteile und nicht die Bezirksfamilienfürsorgerin.

Zu den formalrechtlichen Anständen des Verfassers ist zunächst zu bemerken, daß 
diese zum Teil allerdings nicht unberechtigt sind. Andererseits ist zu beachten, daß 
nach der Ersten Preuß. Ausführungsanweisung zur DGO. vom 22. 3. 1935, 5. Teil 
3. Abschn. zu § 53 ZifT. 4 besondere Vorschriften, die nach bisherigem Recht für be
stimmte Ausschüsse bestehen, vorbehaltlich ihrer Anpassung an den neuen Rechts
zustand unberührt bleiben. Dies gilt auch für die Ausschüsse und Beiräte im Jugeud- 
und Fürsorgewesen (Jugendamt als Amtskollegium, Beiräte für Kb.- und Kh.- 
Fürsorgc, Beschwerdeausschuß für Kb.- und Kh.-Fürsorgc und Fürsorge-Beiräte). 
Diese Einrichtungen beruhen auf reichsgesetzlichen Sondervorschriften, die, solange 
sie nicht geändert sind, durch die Neuregelung im § 58 der DGO. und § 21 der Ersten 
Durchführungsverordnung nicht betroffen werden.

Als solche reichsgesetzlichen Sondervorschriften sind anzusehen: 
a) Das Jugendamt als Amtskollegium bleibt nach §§ 8 ff. RJWG. in Kraft und hat 

die ihm gesetzlich obliegenden Aufgaben weiterhin zu erfüllen. Die Sondervor
schriften des RJWG. gehen den allgemeinen Vorschriften der DGO. vor.
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b) Das gleiche gilt für den Beschwerdeausschuß für Kb.-Fürsorge und Kh.-Fürsorge. 
Dessen Einrichtung beruht auf den reichsgesetzlichen Bestimmungen des § 34 
FV. und der Verordnung über soziale Kriegsbeschädigten- und Kriegshinter- 
bliebenen-Fürsorge vom 8. 2. 1919 (insbesondere § 10).

c) Die Einrichtung des allgemeinen Beschwerdeausschusses beruht auf der zwingenden 
Vorschrift des § 3 a FV., wonach bei der Aufstellung von Richtlinien und Richt
sätzen und im Einspruchsverfahren die Beteiligung von Personen aus dem Kreise 
der Hilfsbedürftigen gesichert werden muß. Preußen hat dieser Vorschrift der 
FV. durch die Bestimmungen in §§ 18 und 20 Preuß. Ausführungsverordnung 
zur FV. Rechnung getragen. Diese Vorschriften sind bisher nicht abgeändert 
worden.
Um die an sich bewährten Verwaltungseinrichtungen durchzuhalten, hat die 

Stadt Halle in Erwartung einer baldigen anderweiten gesetzlichen Regelung ver
sucht, ihre alte Satzung vom Jahre 1933 auf die veränderte Rechtslage auszurichten. 
Dabei kann kein Zweifel darüber bestehen, daß jede Ordnung für die öffentliche 
Jugendhilfe und die öffentliche Fürsorge; die erlassen 'wird, bevor das Reichsjugend
wohlfahrtsgesetz und die Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht durch den 
Gesetzgeber einer Neuregelung unterzogen worden sind, den Charakter einer Über
gangsregelung haben muß und in dieser Hinsicht tatsächlich wenig befriedigt.

Der Verfasser beanstandet ferner die Berufung der ehrenamtlich tätigen Pfleger 
auf unbestimmte Zeit. Er weist demgegenüber darauf hin, daß im Entwurf einer 
Fürsorgeordnung für Hannover die Amtsdauer auf 3 Jahre bemessen werde.

Die Stadt Halle hat die Amtsdauer der ehrenamtlich tätigen Pfleger bewußt den 
Vorschriften der DGO. angeglichen. Auch in der DGO. ist eine bestimmte Amtsdauer 
für die ehrenamtlich Tätigen nicht vorgesehen (s. § 22 DGO.). Welche Vorteile dem
gegenüber eine Amtsdauer von 3 Jahren bieten soll, ist nicht recht einzusehen. Sofern 
sich nämlich nach der Bestellung zu ehrenamtlicher Tätigkeit ergeben sollte, daß die 
Bestellung ein Mißgriff gewesen ist, ist die im Entwurf für die Stadt Hannover vor
gesehene Bestellung für die Dauer von 3 J ahren viel zu lang, und es muß von der auch 
dort vorgesehenen Möglichkeit der jederzeitigen Abberufung Gebrauch gemacht 
werden. Daher erscheint die unbefristete Berufung — wie in Halle — mit der jeder
zeit möglichen Zurücknahme praktisch doch wohl zweckmäßiger. Überdies richtet sich 
ja aber auch die Zahl der ehrenamtlich tätigen Pfleger nach dem tatsächlichen Bedürfnis, 
nämlich dem Umfang des Personenkreises der Fürsorgebedürftigen, der bekanntlich 
in den letzten Jahren stark rückläufig war. — Wenn der Verfasser annimmt, daß das 
Bedürfnis zur Abberufung überwiegend infolge von Mißgriffen hervortreten würde, 
so sollte dies durch eine sorgfältige Vorprüfung vor der Bestellung der Ehrenbeamten 
bzw. der zu ehrenamtlicher Tätigkeit Berufenen nach Möglichkeit ausgeschlossen 
werden. Wenn dennoch ein solcher Mißgriff nicht vermieden werden kann, so hat 
jedenfalls die praktische Erfahrung in Halle gezeigt, daß sich noch immer eine Lösung 
des Verhältnisses finden läßt, die die „Peinlichkeit“ der Zurücknahme der Bestellung 
ausschließt, mindestens jedoch stark hcrabsetzt.

Was schließlich die praktischen Beanstandungen in organisatorischer und für
sorgerischer Hinsicht anbelangt, so zielt die hallische Regelung der Befugnisse der 
Bezirksvorstcher darauf hinaus, die Verantwortungsfreudigkeit der Bürger als Ehren
beamte zu heben. Diese Verantwortungsfreudigkeit wird dadurch gefördert, daß der 
Bezirksvorsteher der Führer der ehrenamtlich tätigen Bürger seines Fürsorgebezirks 
ist und seinerseits die Freiheit der Gestaltung bei der Einteilung der Arbeit besitzt, 
wobei er allerdings an die Vorschriften der Ceschäftsanweisung gebunden ist. Die 
enge Verbindung zwischen Vorsteher, Stellvertreter, Pflegern und Familienfürsorgerin 
wird durch die hier getroffene Regelung nicht gestört, sondern im Gegenteil gefördert; 
denn die Reibungen in der Zusammenarbeit haben sich auf ein Mindestmaß einschrän
ken lassen. Gerade weil bei der Durchführung der Bezirksfamilienfürsorge das Schwer
gewicht der Arbeit bei den hauptberuflichen Kräften des Außendienstes liegt und 
bei der Bezirksfamilienfürsorgerin alle Aufgaben der wirtschaftlichen, gesundheitlichen 
und erziehlichen Fürsorge zusammengefaßt sind, ist ihre Mitarbeit in der Kommission 
so wesentlich auch als Beraterin der Ehrenbeamten, daß ihre Stellung einer Stärkung 
durch die Übertragung des Vorsitzes in der Kommission wirklich nicht bedarf, ganz
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abgesehen von sonstigen Gründen, die dagegen sprechen. Der Beamte des Innen
dienstes und die Bezirksfamilienfürsorgerin, die an der Sitzung teilnehmen, sind Berater 
und Aufklärer in allen zur Erörterung stehenden grundsätzlichen und praktischen 
Fragen der Fürsorgearbeit. Der gegenseitige Erfahrungsaustausch zwischen haupt
beruflichen Kräften und Ehrenbeamten, der Austausch der Meinungen von den ver
schiedenen Blickpunkten der Arbeit her wirkt nicht nur anregend für die beiderseitige 
Zusammenarbeit, sondern kommt vor allem auch dem Hilfsbedürftigen, dem die 
fürsorgerische Arbeit gilt, zugute. Die Grundlage der Arbeit im Fürsorgewesen der 
Stadt Halle ist die Bezirksfamilienfürsorge, ausgeübt durch hauptberufliche Kräfte; 
ergänzend tritt hierzu die ehrenamtliche Arbeit, vornehmlich auf dem Gebiete der 
wirtschaftlichen Fürsorge. Daß diese Ergänzung möglichst wirksam wird und nicht 
nur auf dem Papier steht, ist das Motiv für die hier getroffenen organisatorischen Maß
nahmen, wie denn auch die unter dem 19. Dezember 1936 erlassene Geschäftsanweisung 
für die Bezirksvorsteher, Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Pfleger und Pflegerinnen1) 
einleitend klar herausstellt, daß die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Erfüllung der 
der öffentlichen Fürsorge und Jugendhilfe gestellten Aufgaben unentbehrlich ist und 
zu einer engen Verbundenheit der öffentlichen fürsorgerischen Arbeit mit allen Bevöl
kerungskreisen führen soll.

r
Die Tätigkeit des Hilfswerks fr,Mutter und Kiml-4/ V

Die Arbeit des HilfsWerkes „Mutter und Kind“ war im Berichtsjahr, das am 
1. April 1936 begann und am 31. März 1937 endete, getragen von dem Willen zur 
Steigerung der Leistungen. Es galt, die Hilfe für Mutter und Kind noch umfassender 
und wirksamer zu gestalten als bisher. Zu diesem Zweck erfolgte der Ausbau der 
erzieherischen und gesundheitlichen Maßnahmen. Das Hilfswerk „Mutter und Kind“ 
vereinigt jetzt alle Hilfsmaßnahmen, die der Gesunderhaltung, der seelischen Stärkung 
und nationalsozialistischen Erziehung des deutschen Volkes dienen. Es bildet das 
Kernstück der völkischen Wohlfahrtspflege.

Um des engen Zusammenhanges aller Maßnahmen für Mutter und Kind willen 
wurden verwandte Aufgaben in das Hilfswerk einbezogen und so der Rahmen der 
Arbeit erweitert. Nunmehr umfaßt das Hilfswerk „Mutter und Kind“ fünf Haupt
arbeitsgebiete, nämlich die Familienhilfe, die Mütterfürsorge, die Arbeit in Kinder
tagesstätten, die Jugendhilfe und die Jugenderholungspflege.

Die Familienhilfe erschöpft sich nicht in wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen, 
sondern umfaßt darüber hinaus eine seelische und erzieherische Beeinflussung der 
Familie, um ihren Lebenswillen zu stärken und sie zu selbständiger Lebensführung 
zu befähigen. Sie betreute einschließlich der Familienangehörigen im Monatsdurch
schnitt 981 881 Personen und damit um 146 v. H. mehr als im Vorjahr. Die Steigerung 
wurde erreicht vor allem durch die Erweiterung der Möglichkeiten für die Erfassung 
der Familien.

Die Erziehungsarbeit in der Familienhilfe wurde wirksam gefördert durch die 
weiter ausgebaute Haushalthilfe und Hauspflege. Arbeitsmaiden des Reichsarbeits- 
dienstes, ehrenamtliche Kräfte der NS.-Frauenschaft und des Deutschen Frauenwerkes 
sowie bezahlte Hauspflegerinnen entlasteten durch ihre Arbeit die Mütter in den 
Familien und wirkten erzieherisch auf sie ein. Haushilfestationen, die in Verbindung 
mit Gemeindepflegestationen geschaffen wurden, dienten dem gleichen Zweck. Ver
schiedene Gaue zogen sich außerdem in besonderen „Schulen für soziale Hilfsarbeit“ 
Hilfskräfte heran.

Die Zahl der Hilfsstellen Mutter und Kind erhöhte sich gegenüber dem Vorjahre 
um 37,7 v. H. auf 23 034 am Ende des Jahres 1936. Die Hilfsstellen zählten insgesamt 
2 824 932 Besucher. Zu diesem Erfolg trug nicht wenig der verstärkte Einsatz von 
hauptamtlichen, fachlich geschulten Volkspflegcrinnen in den Kreisen bei. Die Fach
kräfte hatten die Aufgabe, die gesamte sozialfürsorgerische Arbeit zu vertiefen.

J) Vgl.'DZW.'XIII. S/108.



Die Mitarbeit der NS.-Gemeindeschwestern in der Familienhilfe und Familien
pflege erstreckte sich auf die Betreuung der werdenden Mutter, der Wöchnerin und 
des Säuglings. Sie umfaßte innerhalb des Hilfswerks „Mutter und Kind“ die gesund
heitliche Ertüchtigung des Klein- und Schulkindes sowie des schulentlassenen Jugend
lichen. Außerdem erfolgte im vergangenen Jahre ein verstärkter Einsatz von NS.- 
Schwestern in Notstandsgebieten und Grenzgauen zur Unterstützung des Kampfes 
gegen die hohe Säuglingssterblichkeit dieser Gebiete.

Die Arbeit der Wohnungsfürsorge und Siedlungshilfe trug zur Beruhigung der 
gegenwärtig schwierigen Wohnungsmarktlage bei. Die Freigabe von Restfinanzierungs
mitteln für Kleinsiedlungen eröffnete zahlreichen erbgesunden und kinderreichen 
Familien die Möglichkeit, in den Besitz einer gesunden Wohnung mit zusätzlichem 
Gartenland zu gelangen. Die Aufgaben wurden in engster Zusammenarbeit mit den 
für die Fragen des Wohnungs- und Siedlungswesens zuständigen Dienststellen der 
Partei und des Staates gelöst. 135 196 Wohnungshilfe-Vorgänge wurden bearbeitet, 
ungefähr die Hälfte davon, 65 668, betraf Räumungsklagen.

Die Arbeitsplatzhilfe änderte ihre Arbeitsweise. Die Sorge um den Arbeitsplatz 
des Familienvaters trat im Zuge der fortschreitenden Arbeitseingliederung zurück. 
Dafür erfolgte der Einsatz mehr und mehr, um die durch die gesteigerte Erwerbs
tätigkeit der verheirateten Frau bedingten Notstände zu beseitigen. Die Arbeit 
wurde in Verbindung mit dem Frauenamt der DAF. durchgeführt. Die Arbeitsplatz
hilfe betreute im Jahre 1936 14 739 Personen.

Die weiter ausgebaute Mütterfürsorge, eine bevölkerungspolitische Not
wendigkeit, wurde in ihrer Bedeutung für die seelische Gesundung des deutschen 
Volkes erkannt. Im Mittelpunkt der Fürsorge für werdende Mütter, Wöchnerinnen 
und Säuglinge stand ein energischer Kampf gegen die Abtreibung und gegen die 
Säuglingssterblichkeit, wobei Partei und Staat Hand in Hand arbeiteten.

185 845 werdende Mütter und Wöchnerinnen und 99 168 Säuglinge wurden im 
Berichtsjahr betreut. Die Arbeit geschah in enger Verbindung mit den staatlichen 
Gesundheitsämtern, der Ärzteschaft, den Hebammen, dem Reichsmütterdienst und 
den öffentlichen Fürsorgestellen. Die gesamten Maßnahmen für die werdenden Mütter 
kamen auch den ledigen Müttern zugute, wie das seit Beginn des Hilfswerks der Fall 
ist. Im Jahre 1936 wurden insgesamt 15 313 ledige Mütter betreut.

Die Fürsorge für die Mütter beruhte auf der Achtung vor der Mutterschaft und 
erstreckte sich nur auf die erbbiologisch und sozial wertvolle Mutter. Asoziale und 
minderwertige Elemente schieden aus.

Die Hilfe für die ledige Mutter erfolgte auch durch Adoptionsvermittlung. Dabei 
erfuhren rasse- und erbbiologische Grundsätze erstmals eine strenge Beachtung. 
In Verbindung mit dem Reichszusammenschluß für öffentliche und freie Wohlfahrts
pflege wurde die reichseinheitliche Regelung des Adoptionswesens nach national
sozialistischen Grundsätzen in Angriff genommen.

Die Rcichsadoptionsstelle im Hauptamt für Volks Wohlfahrt übernahm einige 
größere private Adoptionsvermittlungsstellen. Für die Gaue Schlesien, Weser-Ems, 
Ost-Hannover, Süd-Hannover-Braunschweig und Ostpreußen richtete sie vor kurzem 
eigene Dienststellen ein.

Die Müttererholungsfürsorge konnte im Jahre 1936 wiederum ihre Leistungen 
steigern und 69 876 Mütter verschicken. Seit Beginn der Mütterverschickung im Mai 
1934 wurden insgesamt 175 892 Mütter mit 1 873 788 Erholungstagen entsandt.

Bei der sorgfältigen Auswahl der zu verschickenden Mütter wurde neben der 
älteren, kinderreichen Mutter die erholungsbedürftige junge Mutter berücksichtigt 
und damit die Frauengeneration erfaßt, die durch die Entbehrungen der Kriegs
und Nachkriegszeit in ihrer gesamten Entwicklung stark gehemmt wurde. Auch 
reichsdeutsche Mütter aus dem Ausland fanden wieder Aufnahme in den Heimen.

Die örtliche Erholungsfürsorge, die als eine Ergänzung der Heimverschickung 
in ihren Erfolgen nicht unterschätzt werden darf, wurde weiter ausgebaut.

Die gemeinsame Verschickung von Mutter und Kind, und zwar vor allem von 
Müttern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern, wurde gefördert, und neue Mutter- 
Kind-Heime wurden eingerichtet.

Die Arbeit der Kindertagesstätten wurde in der Berichtszeit erheblich aus
gebaut. Maßgebend hierfür waren in erster Linie erzieherische, gesundheitliche und
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soziale Gesichtspunkte. Die NSV.-Kindergärten wurden zu unentbehrlichen Stütz
punkten für die praktische Arbeit und wichtige Einrichtungen für die Erziehung 
des jungen deutschen Menschen.

Die Zahl der Dauerkindergärten, die im Jahre 1935 1022 mit 42 443 verfügbaren 
Plätzen betrug, erhöhte sich im Jahre 1936 auf 1915 Dauerkindergärten mit 86 269 
Plätzen. Auch zahlreiche Erntekindergärten wurden errichtet. Ihre Zahl stieg von 
597 im Jahre 1934 und 711 im Jahre 1935 auf 1389 Erntekindergärten im Berichts
jahr. 49 563 Plätze standen den Kindern der Landbevölkerung zur Verfügung. Die 
Kindertagesstätten beschäftigten 2389 Fachkräfte und 1369 Hilfskräfte und außerdem 
noch während der Sommermonate 1304 Kindergärtnerinnen und 725 Hilfskräfte 
in den Erntekindergärten.

Neben dem zahlenmäßigen Ausbau wurde die innere Gestaltung der Arbeit nicht 
vernachlässigt und vor allem auf die räumliche Ausgestaltung der Kindertagesstätten 
geachtet. Im Laufe des Jahres entstand eine Reihe zweckmäßiger Neubauten.

Der gesundheitlichen Ertüchtigung der Kinder dienten Kinderspeisungen, die 
in Verbindung mit den Kindertagesstätten und den Schulen durchgeführt wurden. 
Im Monatsdurchschnitt erfolgten 38 732 Kinderspeisungen, 100 715 Schulspeisungen 
und 37 306 Speisungen durch Freitische.

Die Arbeit der NSV.-Jugendhilfe im Rahmen des Hilfswerkes „Mutter und 
Kind“ wurde verstärkt. Die Jugendhilfe der NSV. erreichte innerhalb der gesamten 
deutschen Jugendhilfe die ihr zukommende führende Stellung. Ihre 33 753 ehrenamt
lichen und nur 545 hauptamtlichen männlichen und weiblichen Kräfte bearbeiteten 
insgesamt 213 722 Jugendhilfe-Fälle. Die enge Verbundenheit des Hilfswerks mit 
der gesamten Familie ermöglichte der Jugendhilfe die Verhütung und Beseitigung 
von Gefährdungsmomenten und Erziehungsnotständen auf breitester Grundlage.

Die NSV.-Jugendhilfe führte einen großen Teil ihrer Maßnahmen im Aufträge 
der Jugendämter durch. Die Zusammenarbeit zwischen der freien und der behörd
lichen Jugendhilfe fand in vielen Verträgen und Vereinbarungen ihren Niederschlag.

Zwischen dem Hauptamt für Volkswohlfahrt und der Reichsjugendführung 
wurde eine Vereinbarung geschlossen, durch die der nationalsozialistischen Jugendhilfe 
im Hinblick auf ihre familienpolitische Bedeutung neue Aufgaben und Pflichten 
erwuchsen. Gleichzeitig konnte die außerordentlich wichtige Nachwuchsfrage für 
die sozialen Fachkräfte geklärt werden.

Im Rahmen der Deutschen Zentrale für freie Jugendwohlfahrt e. V. gaben sich 
NS.-Volkswohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Innere Mission und Caritasverband 
im Einvernehmen mit dem Deutschen Gemeindetag Richtlinien über ihre Tätigkeit 
auf dem Gebiet der offenen Jugendhilfe.

Die NSV.-Jugendhilfe bearbeitete im Rahmen des Hilfswerkes „Mutter und Kind“ 
41 471 Vormundschaftsfälle, 45 664 Pflegestellenvermittlungen und -beaufsichtigungen, 
34 124 Erziehungsberatungen, 12 2*'l Jugendgerichtsfälle, 15 587 Schutzaufsichten 
und 64 675 Fälle auf den Gebieten der Waisenhilfe, Erziehungspatenschaften, Für
sorgeerziehung, Mithilfe bei den Polizeibehörden, der Kinderarbeit, -ausnutzung 
und -mißhandlung, der Großstadtgefahrdetenhilfe und der Landkinderhilfe.

Fachlich ausgebildete Erzieherkräfte erteilten täglich im Durchschnitt 2707, 
insgesamt fast einer Million, unglücklichen Eltern und jungen Volksgenossen in 
3361 Erziehungsberatungsstellen der NSV.-Jugendhilfe auf Ansuchen Rat und Hilfe.

Die NSV.-Jugendhilfe unternahm in Zusammenarbeit mit dem Reichsverband 
Deutscher Jugendheimstätten in 31 NS.-Jugendheimstätten erstmalig den erfolgreichen 
Versuch, nationalsozialistische Erziehungsgrundsätzc auch in der Heimerziehung 
anzuwenden.

Im Rahmen der Deutschen Jugend-Versicherungs-Hilfe e. V. wurden im Laufe 
des Berichtsjahres für 3246 Patenkinder Patenschaften im Werte von 3 192 500,— RM 
abgeschlossen.

Die Jugcnderholungspflege konnte gleichfalls ihre Leistungen steigern. 
Der Erfolg wurde im wesentlichen dadurch ermöglicht, daß auf diesem Gebiete 
bereits eine sehr enge Zusammenarbeit aller Organisationen und Verbände innerhalb 
der Reichszentrale „Landaufenthalt für Stadtkinder“ e. V. erreicht wurde. Nach 
einheitlicher Zielsetzung wurden alle Jugcndcrholungspflege-Maßnahmen sämtlicher 
Entsendestellen zusammengefaßt und gefördert und wirkten sich so als geschlossene
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Gesamtaktion aus. Im Vordergrund stand eine planmäßige Auswahl der Kinder 
nach ihrer wirtschaftlichen Bedürftigkeit und Würdigkeit. Stärker als bisher wurde 
auch das gesundheitliche Moment als weitere Entsendevoraussetzung beachtet und 
hei der Auswahl der Erholungsmaßnahme der Gesundheitszustand und der ärztliche 
Vorschlag nach klimatischen Bedingungen und Indikationen berücksichtigt. Da
durch konnte ein weiterer Ausbau in der Richtung einer spezialisierten Erholungs
pflege durchgeführt werden. Wesentlich war weiterhin die Gleichmäßigkeit der 
Entsendung durch öffentliche Stellen, die NSV. und die Betriebsfürsorge. Dadurch 
erhielten die Heime die Möglichkeit, ihren Betrieb mehr und mehr wirtschaftlich 
zu gestalten. Die Durchführung der als wertvoll anerkannten Winterkuren konnte 
dank der erzieherischen Einwirkung auf die Eltern in großem Umfange erfolgen.

Die Jugenderholungspflege betreute das Kleinkind, das Schulkind und den schul
entlassenen Jugendlichen. Die Hauptarbeit wurde für das Schulkind geleistet. Die 
besondere Betreuung des Kleinkindes wurde angeregt, konnte jedoch in größerem 
Rahmen noch nicht durchgeführt werden. Aus Mangel an geeigneten Heimen für 
Kleinkinder wurden behelfsmäßig besondere Kuren in Jugenderholungsheimen aus
schließlich für Kleinkinder eingelegt. Auch die Entsendung schulentlassener Jugend
licher trat gegenüber den Maßnahmen für Schulkinder zurück, da auch diese Arbeit 
erst langsam im Aufbau ist. Immerhin wurde bereits eine ganze Reihe besonderer 
Heime für schulentlassene Jugendliche geschaffen oder bereit gestellt. Schwierigkeiten 
wegen der kurzen Urlaubszeit der Jugendlichen konnten in den meisten Fällen ab
gestellt werden. Besonders die NSV. befaßte sich mit der Entsendung schulentlassener 
Jugendlicher in Zusammenarbeit mit den Betriebsführern, der DAF. und der HJ.

632 190 Kinder vom Kleinkind-Alter bis zum schulentlassenen Jugendlichen 
wurden im Jahre 1936 entsandt, und zwar 303 488 Kinder und Jugendliche in Heime, 
294 981 Schulkinder in Landpflegestellen und 33 721 Kinder in örtliche Erholungs
stätten.

In diesen Zahlen sind die Kinder erfaßt, die im Rahmen des deutschsozialen 
Jugendaustausches der Reichszentrale in das Ausland und vom Ausland entsandt 
wurden, und zwar aus dem Ausland 14 237 und in das Ausland 11 308 Kinder.

Die Auswahl der Erholungseinrichtungen, und zwar der Landpflegeplätze und 
der Heime, wurde nach besonderen fürsorgerischen und erzieherischen Richtlinien 
vorgenommen. Besonders bei den Entsendungen der NSV. wurde nach strengen Richt
linien bezüglich der Einrichtung, Betriebsführung, fachlichen und weltanschaulichen 
Einstellung der Heime verfahren, um neben dem gesundheitlichen Erfolg die welt
anschauliche und kulturelle Förderung während des Erholungsaufenthaltes sicher
zustellen. Auch im Berichtsjahr wurden die Entsendungen aus allen Gebieten des 
Reiches gleichmäßig durchgeführt und umfaßten in gleicher Weise die ländlichen 
Bezirke, die Städte und Industriegebiete.

Der Ausbau des vorbeugenden Gesundheitsdienstes am deutschen Volk, die 
Vertiefung der weltanschaulichen und kulturellen Erziehungsarbeit der einzelnen 
Einrichtungen sowie die Gewinnung und der Einsatz von fachlich und weltanschaulich 
geschulten Kräften bildeten den Gegenstand von Maßnahmen auf allen fünf Haupt- 
arbeitsgebieten. Jedoch konnten die weitreichenden Ziele nur erst zum Teil ver
wirklicht werden. Sie bleiben weiterhin vordringliche Aufgaben für die künftige Arbeit.

A. B.

Erlöschen und ßalien des Rechtes 
auf Versorgung von Kriegsbeschädigten 

und verwandten Personenkreisen.
Von Obcrregicrungsrat Köster, Berlin.

Die in den Kreisen der Kriegsbeschädigten vielfach vertretene Auffassung, daß 
ein Ruhen der Versorgungsgebührnisse nur bei einer Verwendung im öffentlichen 
Dienste in Frage komme, trägt die Schuld an den zahlreichen Überhebungen von nicht 
zustehenden Bezügen. Da aber nach § 50 Ziffer 4 des Gesetzes zur Änderung von Vor
schriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten-Besoldungs- und Versorgungs-
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rechtes vom 30. 6. 33 die nach dem 2. 7. 33 nicht zustehenden Versorgungsgebührnisse 
zurückzuzahlen sind, auch wenn eine ungerechtfertigte Bereicherung nicht mehr vor
liegt, ist es Pflicht eines jeden Versorgungsberechtigten und einer jeden Stelle, der die 
Betreuung der Kriegsopfer obliegt, sich über die gesetzlichen Ruhcnsvorschriften zu 
unterrichten, zumal die Gesetzesvorschriften der letzten Jahre in Verbindung mit der 
Rechtsprechung Änderungen und Klarheiten bezüglich strittiger Fragen geschaffen 
haben.

Je

Es ruht nach § 61 Vers.Ges. die Versorgung:
1. für die Dauer der Wiederverwendung im aktiven Militärdienste. Diese Be

stimmung hat durch die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht an 
Bedeutung gewonnen. Hierunter fallen alle in § 7 Abs. 1 a des Wehrgesetzes

j vom 21. 5. 35 aufgeführten Personen. Aus Anlaß der Ableistung einer Übung
I im Beurlaubtenstande tritt jedoch ein Ruhen der Versorgung nicht ein. Anderei-
‘ seits hat das Reichsversorgungsgericht aber entschieden, daß der Dienst in einer 

Fremdenlegion keine Wiederverwendung im aktiven Militärdienst darstellt, 
da hier nur der im deutschen Heere geleistete Militärdienst zu verstehen ist.

2. solange der Versorgungsberechtigte nicht Reichsangehöriger ist. Mit der Ab
erkennung der Reichsangehörigkeit treten somit die Ruhensvorschriften in 
Kraft. Nach der Verordnung des Reichspräsidenten vom 6. 10. 31 in der Fassung

I vom 30. 6. 33 ruhen die Vers. Gebührnisse auch, solange der Bezugsberechtigte 
f ohne Zustimmung der obersten Reichsbehörde seinen Wohnsitz oder dauernden 
! Aufenthalt außerhalb des Deutschen Reiches hat. Für Empfänger von Ver- 
i sorgungsgebührnissen, die ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt be

reits vor dem 1. 10. 34 nach dein Auslande verlegt hatten, ist diese Zu
stimmung vorbehaltlich des Widerrufs allgemein erteilt worden. Diese all
gemeine Zustimmung gilt aber nicht für solche Personen, die in einer Fremden
legion Dienst tun. Für Personen, die nach dem 1. 10. 34 ihren Wohnsitz ins 
Ausland verlegt haben oder nach diesem Zeitpunkt eine neue Bewilligung er
reichten, wird abgesehen von Ausnahmefällen eine solche Erlaubnis nicht erteilt. 
Mit der Zustimmung kann nur gerechnet werden, wenn der Versorgungsberech
tigte sich damit einverstanden erklärt, daß seine Bezüge während der Dauer des 
Auslandsaufenthaltes auf ein Sonderkonto bei einer Devisenbank eingezahlt 
werden, das die Verwendung des Geldes nur für eigene Rechnung im Inlande 
zuläßt.

3. nach Erhebung der öffentlichen Anklage gegen einen Versorgungsberechtigten 
wegen Hochverrats, Landesverrats, Kriegsverrats oder wegen Verrats militärischer 
Geheimnisse.

4. bei der Verurteilung zu Zuchthausstrafe wegen vorgenannter Verbrechen. 
Bezüglich des Begriffes Hochverrat ist durch die Rechtsprechung klargcstellt, 
daß darunter nicht allein zu verstehen ist der Hochverrat im Sinne der früheren
Vorschriften des StrGesB., sondern jede Tat, die sich nach den überhaupt vor
handenen Gesetzen als Hochverrat darstellt. So stellt sich insbesondere die
Strafvorschrift des § 1 des Gesetzes zur Gewährleistung des Rechtsfriedens vom 
13. 10. 33 inhaltlich als ein den Tatbestand der Vorbereitung des Hochverrats 
in Sonderfällen regelndes Gesetz dar. Ebenso fallt die Vorbereitung zum Hoch
verrat unter den Begriff des § 61 Ziffer 4 RVG.

5. solange der Versorgungsberechtigte eine Freiheitsstrafe von wenigstens 3 Monaten 
verbüßt oder in Sicherungsverwahrung genommen ist. Die Untersuchungshaft 
hat jedoch das Ruhen der Rente nicht zur Folge.

6. Eine Erweiterung der Ruhensvorschriften ist dann noch durch das Reichsgesetz 
vom 30. 6. 33 vorgenommen worden, indem hiernach das Recht auf den Bezug 
von Versorgungsgebührnissen ruht, wenn der Versorgungsberechtigte sich nach 
dem 1. 7. 33 im marxistischen Sinne betätigt hat.

Ob dies der Fall ist und wie lange die Vers. Gebührnisse ruhen, bestimmt die 
oberste Reichsbehörde in einer für die Gerichte bindenden Weise. Der Umfang und die 
Dauer des Rühens sind bei den genannten Personenkreisen verschieden. So wird den 
eine Freiheitsstrafe gemäß Ziffer 5 vorstehend Verbüßenden oder in Sicherheits
verwahrung Befindlichen die orthopädische Versorgung gewährt und auch der Unter-
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halt für den Führcrhund sichergestellt. Ärztliche Behandlung erhalten sie dagegen 
für ihr D.B.leiden nur dann, wenn sie während der Strafverbüßung in eine Kranken
anstalt eingewiesen werden und dadurch eine Unterbrechung der Strafhaft eintritt. 
Das gleiche gilt für die SicherheitsVerwahrung. Auch können in diesem Falle den 
Angehörigen, deren Ernährer der Versorgungsberechtigte gewesen ist, bei Bedürftigkeit 
auf Antrag die Versorgungsgebührnisse ganz oder teilweise, soweit sie nicht a/s der 
Vollrente übersteigen, überwiesen werden.

Während im allgemeinen das Ruhen der Versorgungsgebührnisse nur für die Zeit 
in Frage kommt, während der die Voraussetzungen des Rühens erfüllt sind, macht 
§ 61 Ziffer 4 RVG. eine Ausnahme, indem bei rechtskräftiger Verurteilung wegen 
Hochverrats die Versorgungsgebührnisse dauernd ruhen, d. h. auch nach Verbüßung 
der zuerkannten Strafe nie wieder aufleben. In diesem Falle ruht auch die gesamte 
Versorgung: Körperersatzmittel, orthopädische Hilfsmittel, Heilbehandlung werden 
nicht gewährt.

Eine Sonderbestimmung enthält der § 60 RVG. bezüglich des Beamtenscheins. 
Dieser erlischt, sobald der Inhaber aus einer Stelle, die er auf Grund dieses Scheines 
erhalten hat, mit Ruhegeld ausgeschieden ist. Hat der Versorgungsberechtigte eine 
Stelle unabhängig von dem Beamtenschein erhalten, dann erlischt der Schein nicht. 
Er bleibt dem Inhaber auch weiter erhalten, wenn dieser aus einer auf Grund des 
Scheins erhaltenen Beamtenstelle ohne Ruhegeld ausscheidet, selbst wenn diese Art 
des Ausscheidens auf einem Disziplinarverfahren beruht.

Verwirkt ist aber der Beamtenschein, wenn gegen den Inhaber rechtskräftig auf 
eine Strafe erkannt worden ist, welche die dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter von Rechts wegen nach sich zieht. In diesem Falle ist der Anspruch 
auf den Beamtenschein für alle Zeiten beseitigt, so daß er nie wieder aufleben kann.

Das Ruhen der Versorgungsgebührnisse wegen einer Verwendung im öffentlichen 
Dienste ist durch das Gesetz vom 3. 12. 36 wesentlich gemildert worden, indem die 
Beschäftigung bei gemischt-wirtschaftlichen Verbänden nicht mehr als eine solche 
angesehen wird. Hierzu sei aber bemerkt, daß neben einem Arbeitseinkommen, das 
nicht aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst fließt, eine Kürzung der Versor
gungsgebührnisse nach Maßgabe des Pensionskürzungsgesetzes vom 6. Oktober 1931 
zu erfolgen hat. Ein Betrag von 6000 RM im Jahr, der 6ich für jedes Kind um 600 RM 
erhöht, ist allerdings anrechnungsfrei.

Zu erwähnen ist dann noch das Ruhen der Vers. Gebührnisse auf Grund der 
§§ 63—65 RVG., denen der Gedanke zugrunde liegt, daß für dieselbe Beschädigung 
nicht eine Versorgung aus verschiedenen Gesetzen gewährt werden soll, z. B. nicht 
eine Beschädigtenrente aus dem RVG. und daneben eine Unfallrentc aus der Rcichs- 
unfallversicherung. Voraussetzung ist aber, daß beide Renten durch dieselbe Gesund
heitsstörung bedingt sind und die der Unfallrentc zugrunde gelegte Minderung der 
Erwerbsfähigkeit hei Feststellung der Minderung der Erwerbsfähigkeit im Sinne des 
RVG. cinbezogcn worden ist.

Was in Vorstehendem bezüglich der versorgungsberechtigten Kriegsbeschädigten 
ausgeführt ist, gilt in gleicher Weise für die nach dem Altrentner- und Kriegspersonen
schädengesetz und dem Gesetz über die Versorgung der Kämpfer für die nationale 
Erhebung versorgten Personen.

I>ie öffentliche Fürsorge 1935/30.
Das Statistische Rcichsamt veröffentlicht in Heft 6 von „Wirtschaft und Statistik“ 

1937 die Ergebnisse der Reichsfürsorgestatistik iin Rechnungsjahr 1935/36. Danach 
wurden am 31. 3. 36 nur noch knapp 2% Millionen Parteien gezählt, die laufend bar 
von der offenen Fürsorge unterstützt wurden. Einschließlich der Angehörigen sind 
also etwas über 5 Mill. Menschen laufend zu unterstützen gegen etwa 5% Mill. 
ein Jahr zuvor. Für den 30. 9. 36 wird die Unterstütztenzahl zu nur noch 4% Mill. 
angegeben gegen 9,6 Mill. Ende Mürz 1933, dem Höhepunkt der Krise. Die im 
Laufe des Berichtsjahres cingetretenc Abnahme der Parteienzahl erscheint mit
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284 000 Parteien nur halb so groß wie die Abnahme 1934/35 mit 569 000, weil im 
Berichtsjahr zum erstenmal die Hilfsbedürftigen des Saarlands in der Für
sorgestatistik erscheinen und außerdem die weit mehr ins Gewicht fallende Zahl 
der in fremden Familien unLergebraehten Hilfsbedürftigen nicht mehr 
bei der geschlossenen sondern in der offenen Fürsorge nachgewiesen wird. Der zahlen
mäßige Einfluß beider Maßnahmen ist auf rd. 125 000 Parteien zu veranschlagen. 
Dies läßt auch die Entwicklung in den einzelnen Betreutengruppen erkennen: Während 
bei den Arbeitslosen ein Rückgang um 385 000 und bei den in gehobener Fürsorge 
Unterstützten eine Abnahme von 16 500 Parteien erscheint, ist bei den Sonstigen 
Hilfsbedürftigen (einschl. Pflegekinder) eine Zunahme um 117 500 Parteien zu ver
zeichnen, woraus sich die eingangs erwähnte Abnahme von 284 000 Parteien ergibt.

Die Schnelldienstmeldungen zeigen für die Zeit bis zum 30. 9. 36 einen neuen 
erfreulichen Rückgang um fast eine halbe Million Parteien, was auf ein noch günstigeres 
Ergebnis für 1936/37 schließen läßt. Der Stand Ende September 1936 entspricht 
einer Senkung der Parteienzahl um fast 60% der Höchstzahl von 
März 1933.

Die zahlenmäßigen Veränderungen im Stande der Parteien der hauptsächlichsten 
Unterstütztengruppen sind aus Übersicht 1 zu entnehmen. Anteilmäßig zeigt sich 
die Arbeitslosenzahl erstmals wieder von ihrer hervorragenden Stellung innerhalb 
der drei Hauptgruppen herabgedrückt, so daß auf jede Gruppe etwa ein Drittel der 
Gesamtzahl entfällt. Gegenüber dem als „normal“ = 100 geltenden Vorkrisenstand 
vom 31. 3. 28 ist der in Sp. 2 dargestellte Stand von Ende März 1936 auf 147 (vom 
Höchststand 278) gesenkt worden dank der Sozial- und Wirtschaftspolitik der Reichs
regierung.

Übersicht 1. Offene Fürsorge der BFV. (Millionen Parteien).

Am
31. März

Laufend bar davon in In Sp. 2 sind enthalten
unterstützte

Parteien
1 auf1000 ,nsS“- ! Einw.

groß- länd-
städt. liehen

BFV

Empf. geh. Fürs.
. | davonlnsees' 'Soz’rcnt.

Arbeitslose

. davonmsges. W£1j

Sonstige
Hilfs

bedürft.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1929 1,781 28,5 0,666 0,837 1,037 0,627 0,246 0,209 0,498
1930 1,986 30,9 0,825 0,845 1,018 0,629 0,454 0,388 0,968
1932 3,854 61,8 1,781 1,470 0.898 0,574 2,356 2,139 0,600
1933 4,671 71,7 2,238 1,761 0,891 0,593 3,123 2,871 0,657
1934 3.328 51,0 1,733 1,114 0.880 0.596 1,808 1,532 0,640
1935 2,759 42,3 1,384 0.972 0,869 0,578 1,254 1,006 0,636
19362) 2,475 37,5 1,183 0,931 0,853 0,570 0,869 0,634 0,753»)

*) Und sonstige nicht als WE. anerkannte Arbeitslose.
2) Einschl. Saarland und der in fremden Familien untergebrachten Personen.
3) Einschl. 0,160 Mill. Part. Pflegekinder.

Bei Betrachtung der Veränderungen in den einzelnen Landesteilen zeigt sich, 
daß die Zahl der in offener Fürsorge laufend Unterstützten in Ostpreußen, Mecklenburg 
und in der Grenzmark leicht zugenommen hat, was zahlenmäßig durch die Hinzu
nahme der Pflegekinder bedingt ist. Eine über die durchschnittliche (10,3%) stärker 
hinausgehende Abnahme ist dagegen für Berlin (16,7%), Westfalen (16,0%), Rhein
provinz (17,5%) und Hamburg (15,9%) zu verzeichnen sowie für einige weitere 
Gebiete mit zahlenmäßig wenig Parteien, deren verhältnismäßige Belastung jedoch 
noch erheblich über dem Durchschnitt liegt. Hinsichtlich der Belastung mit Hilfs
bedürf igen steht Hamburg mit 82,3 Parteien auf 1000 Einwohner an der Spitze, 
es folgen Berlin mit 65,4, Land Sachsen (52,6) und Nicderschlesien mit 49,7 Parteien 
auf 1000 Einwohner. Die durchschnittliche Belastung der städtischen BFV ist 
56,2, die der ländlichen 24,1, die des Reichs insgesamt 37,5 auf 1000. Verhältnismäßig 
am wenigsten belastet sind die Ilohenzollerischen Lande (12,3), Württemberg (18,1), 
Lippe (18,2), Oldenburg (18,6), Saarland (20,8) und Thüringen (21,9). Um einen
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Überblick über den am 31. 3. 36 in den Landesteilen erreichten Stand zu vermitteln, 
gibt Übersicht 2 die zahlenmäßig bedeutendsten Gruppen der Hilfsbedürftigen 
wieder; die Zahlen über die Pflegekinder sind, weil erstmals hier veröffentlicht, mit 
aufgeführt. Hinsichtlich der interessanten, iänderwcise so verschiedenen Zusammen* 
Setzung der Hauptgruppen aus den einzelnen Hilfsbedürftigenklassen muß auf die 
Veröffentlichung verwiesen werden.

Übersicht 2. Hilfsbedürftige im Reich.

Am

Provinz Mül.

31. 3. 36 lfd. bar in offener Fürsorge der BFV 
unterstützte Parteien (in Tausend)

Land Einw. ins
gesamt

auf
1000

Einw.

davon

Arbeits
lose

Sozial
rentner

Pflege-
Kinder

Sonstige
Hilfsbed.

Ostpreußen 2,33 73,3 31,4 5,6 18,6 9,8 25,1
Berlin 4,24 277,4 65,4 109,7 61,8 10,0 43,3
Brandenburg 2,73 72,5 26,6 10,5 23,8 8,2 17,8
Fommera 1,92 55,2 28,8 5,6 17,6 4,5 17,6
Grenzm. P.-W. 0,34 10,0 29,7 1,3 3,0 0,9 3,4
Niederschlesien 3,20 159,1 49,7 62,9 38,4 9,4 31,2
Oberschlesien 1,48 60,0 40,4 18,9 12,0 2,2 21,6
Prov. Sachsen 3,40 104,2 30,6 23,8 31,8 10,1 25,3
Schlesw.-Holst. 1,59 66,3 41,7 17,0 16,2 8,0 15,4
Hannover 3,37 89,2 26,5 17,1 23,1 8,2 29,0
Westfalen 5,04 207,7 41,2 100,9 38,6 5,8 54,1
Hessen-Nassau 2,58 91,0 35,2 36,6 19,1 3,6 22,3
Itheinprovinz 7,63 315,9 41,4 150.3 53,6 7,2 87,6
Hohenzoll. Lande 0,073 0,9 12,3 0,0 0,2 0,1 0,3

Preußen 39,93 1 582,6 39,6 560,2 357,8 88,0 394,0

Bayern 7,68 203,0 26,4 52,8 57,5 20,2 48,1
Land Sachsen 5,20 273,4 52,6 123,8 58,9 16,9 46,1
Württemberg 2,70 48,8 18,1 5,7 17,3 5,1 10,3
Baden 2.41 80,1 33,2 26,9 15,9 8,2 18,0
Thüringen 1,66 36,4 21,9 9,2 8,6 3,4 10,1
Hessen 1,43 50,3 35.2 20,1 12,4 3,7 9,3
Mecklenburg 0,81 21,0 26,1 1,5 6,5 3,4 5,9
Oldenburg 0,57 10,7 18,6 0,9 3,1 1,8 3,3
Braunschwcig 0,51 15,4 30,1 1,3 6,0 1,0 5,3
Anhalt 0,36 9,6 26,4 1,5 3,3 0,6 2,6
Lippe 0,18 3,2 18,2 0,7 0,7 0,1 1,2
Schaumburg-L. 0,05 1,3 25,3 0,1 0,5 0,0 0,4
Hamburg 1,22 100,3 82,3 54,5 13,6 3,4 24,6
Bremen 0,37 16,2 43,6 4,4 3,1 2,2 4,8
Lübeck 0,14 5.9 42,9 1,2 1,2 0,7 2,0
Saarland 0,81 16,9 20,8 4,4 3,3 0,9 7,1

Reich 66,03 2 475,0 37,5 869,2 569,7 159,6 593,1
Davon in
stüdt. BFV 27,5 1 544,3 56,2 654,5 313,8 73,6 341,4
% der Reichs-

zahl 42,3 62,4 75,2 55,1 46,1 57,6

Die geschlossene Fürsorge der BFV zeigt mit 1,256 Mill. fast dieselbe 
Zahl untergebrachter Personen wie 1934/35, wenn man von den Familicnpflcglingcn 
absieht; der Anteil der Minderjährigen (0,438 Mill.) ist leicht gestiegen. Die in der 
Belegung der einzelnen Einrichtungen zu bemerkenden kleinen Veränderungen ver
schwinden fast völlig, wenn man die Verpflegungstage in Betracht zieht, deren Anzahl 
sich auf 93,7 gegen 92,5 Mill. 1934/35 beläuft; zwei Drittel davo i entfallen auf

94



Ü
be

rs
ic

ht
 3.

 Für
s o

rg
el

t o
ste

n i
n M

ill
io

i

öf
fe

nt
lic

he
Fü

rs
or

ge
la

st

je
 Ei

nw
.

R
M Cf> w co c n o co m

h in 4 vo n co o ui c* c* co co n n w

in
sg

es
.

2

1 4
06

,2
»)

1 6
07

,4
1 

93
2,

0
2 

26
3,

5

2 7
37

,7
2 5

04
,1

1 9
72

,0
1 6

70
,7

Zu
sc

hü
ss

e
vo

n
R

ei
ch

un
d

Lä
nd

er
n

»-H
£■*> © e* o q «

. co in ©C o\ u) t-t— Os s© ^ so r- hcsj eo t- n h

Zu
sc

hu
ßb

ed
ar

f

zu


sa
m

m
en

©

1 4
06

,2
1 5

34
,4

1 8
36

,8
1 9

93
,8

1 8
87

,8
1 7

38
,5

 1
1 6

94
,7

 |
1 5

53
,0

 |

de
r

LF
V CS

n # q n in q o ci
co ©' so co n ci n «t— m in co im •—( © cs
•—1 I—< •—< FH I—l f—(

de
r

B
FV CO

1 2
33

,0
1 3

83
,5

1 6
80

,1
1 8

60
,6

1 7
64

,4
1 6

25
,6

1 5
91

,7
1 4

56
,8

A
us

ga
be

n 
de

r L
FV da

vo
n 

Fü
rs

or
ge

 - 
ko

ste
n

t— im nn

in
s

ge
sa

m
t

SO im im

A
us

ga
be

n d
er

 BF
V

in
s

ge
sa

m
t

m

1 4
63

,0
1 6

23
,2

1 
94

6,
2

2 
30

8,
8

2 
78

7,
9

2 
56

4,
7

2 0
51

,5
1 7

67
,0

da
vo

n 
J

j|

ei
tili Uli

4s| « Sllttsfl
ili

jjj
cs

1 0
52

,5
1 16

3,
6

1 
49

2,
3 

19
10

,1

2 
40

9,
3

2 2
21

,4
1 7

03
,8

*)
 

1 4
08

,9
»)

in -

19
28

/2
9

19
29

/3
0

19
30

/3
1

19
31

/3
2

19
32

/3
3

19
33

/3
4

19
34

/3
5

19
35

/3
6 7

)

i

5) D
er

 wa
hr

e W
er

t is
t g

rö
ße

r; s
ie

he
 An

m
.



städtische BFV. Die Erhöhung der Zahl der Verpflegungstage kommt zum Ausdruck 
bei den Sonstigen Einrichtungen, in denen 18,5 gegen 17,4 Milk Tage gewährt wurden; 
im übrigen steht einer Abnahme um 1,2 auf 21,5 Milk bei den Krankenhäusern eine 
Zunahme um 1,0 auf 20,0 Milk Verpflegungstage bei den Altersheimen und Siechen- 
anstaltcn gegenüber. Für Geisteskranke usw. wurden fast genau wie im Vorjahr 
16,3 Milk Tage bezahlt.

Die Zahl der von den Landesfürsorgeverbänden Betreuten hat sich um 
rd. 15 600 erhöht, wovon 5600 Saarländer sind. 1935/36 wurden 0,219 Milk Personen, 
davon rd. ein Viertel Minderjährige, zu 90% in geschlossener Fürsorge betreut; nur 
22 000 Personen unterlagen der offenen Fürsorge. Die Zahl der Geisteskranken usw. 
ist um 6500 auf 136 400 gestiegen, die der Krüppel um 2400 auf 18 800, die der 
Sonstigen Hilfsbedürftigen um 1000 auf 27 000, während die der Sonstigen Gebrech
lichen um 1200 auf 8800 zurückgegangen ist.

Größe und Entwicklung der Kosten der Fürsorge sind in der 3. Zahlen
tafel übersichtlich dargestcllt. Die Verteilung der laufenden Barleistungen in Sp. 3 
auf die Hilfsbcdürftigenklassen zeigt nur bei den Arbeitslosen eine ihrer ständigen
Abnahme entsprechende Veränderung. Die Leistungen in der gehobenen Fürsorge 
zeigen dagegen Jahr für Jahr einen Betrag zwischen 220 und 225 Milk RM (davon 
110—115 für Sozialrentner und 6—7 Milk RM für Kriegsbeschädigte usw.). Ebenso 
wären die Leistungen für Sonstige Hilfsbedürftige auf ihrer gewöhnlichen Höhe 
(210—220 Milk RM) geblieben, wenn hier nicht fast 33 Milk RM von der geschlossenen 
Fürsorge her für Pflegekinder umgebucht worden wären, so daß der Betrag sich 
nunmehr auf 251 Milk RM erhöht hat. Rechnet man für 1935/36 hiernach 224 -}- 251 
= 475 Milk RM als sozusagen feste Beträge von den Gesamtbarleistungcn (Sp. 3) 
ab, so kommt man ziemlich genau auf den für die Arbeitslosen aufgewendeten Betrag 
(511 Milk RM). Von den Kosten der geschlossenen Fürsorge der BFV (bis 1934/35 
nach Abzug von etwa 30—35 Milk RM) entfallen etwa 40% auf Krankenhäuser, 
je 20% auf Irrenanstalten und Altersheime und 10% auf Sonstige Einrichtungen. 
Die Aufwendungen der LFV geschehen zu fast 99% zugunsten der geschlossenen 
Fürsorge und kommen hier zu über 80% den Geisteskranken und zu etwa 10% den 
Krüppeln zugute.

Äußer den in Sp. 2 dargestellten Gesamtfürsorgenusgaben (von denen in 
Sp. 3 u. 4 zwei besonders wichtige Teile nachgewiesen sind) sind noch andere Ausgaben 
zu berücksichtigen, deren Höhe hier aus Raummangel nicht wiedergegeben ist, jedoch 
als Unterschied der Sp. 5 u. 2 leicht ermittelt werden kann. Die Hälfte dieser Ausgaben 
dient zur Entlohnung des Pflege- und Verwaltungspcrsonals cinsclil. des sächlichen 
Verwaltungsaufwands; der Rest verteilt sich auf Erstattungen an andere FV, auf 
Leistungen an Organisationen mit ähnlichen Zielen usw. Der Zuschußbedarf (Sp. 8) 
ergibt sich, wenn man von den Ausgaben insgesamt (Sp. 5) die hier nicht wieder
gegebenen Gesamteinnahmen abzieht. Diese setzen sich zusammen aus Erstattungen 
von anderen Fürsorgeverbänden (etwa 70—75 Milk RM), aus dem Kostenersatz 
seitens der Unterhaltspflichtigen usw. (90—110 Milk), Vermögenserträgnissen (10—15 
Milk) und aus Zuschüssen des Reichs und der Länder (siehe Sp. 11). Die genaue Höhe 
der Einnahmen ist als Unterschied der Sp. 5 und 8 leicht zu errechnen. Entsprechendes 
gilt für die LFV (Sp. 6 u. 9), deren Hauptcinnahmequcllc (zu 80% etwa) die Er
stattungen von anderen Fürsorgeverbänden mit 60—65 Milk RM bilden. Der Zuschuß
bedarf ist aus allgemeinen Steucrmitteln zu decken, stellt also die Belastung der 
Allgemeinheit dar. Die Zuschüsse des Reichs und der Länder stammen jedoch 
ebenfalls uus allgemeinen Steuermitteln; ihre an sich durchaus gerechtfertigte Ein
reihung unter die Einnahmen verkleinert den Zuschußbedarf und verfälscht daher 
das Bild, das er von der Inanspruchnahme der Allgemeinheit geben soll. Um diesen 
— im Sinne dieser Betrachtung so zu bezeichnenden — Fehler aufzuheben, wird der 
Betrag der Zuschüsse (Sp. 11) der Summe in Sp. 10 wieder zugeschlagen, wodurch 
sich in Sp. 12 die ubsolute und in Sp. 13 die uuf den Einwohner bezogene Höhe der 
öffentlichen Fürsorgelast ergibt.

Bezüglich der Verteilung der Kosten auf die verschiedenen Gebiete und Hilfs
bedürftigengruppen muß wiederum auf die eingehende Darstellung in Wirtschaft 
und Statistik verwiesen werden. Das Heft ist im Verlag für Sozialpolitik, Wirtschuft 
und Statistik in Berlin SW 68 erschienen; Preis 0,75 RM. W. Korr.
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I>ie offene Fürsorge
im Vierteljahr Juli bis September 1936.*)

In den nachstehenden Tabellen, die nach 
Unterlagen des Statistischen Reichsamts be
arbeitet sind, bedeutet:
A 1 = Berlin,
A 2 = Städte mit über 500000 Einw. ohne 

Berlin,

A3— Stüdtc mit 200000 bis 500000 Einw.,
B = Städte mit 100000 bis 200 000 Einw.,
C — Stüdtc mit 50000 bis 100000 Einw.,
D = Städte mit 20000 bis 50000 Einw.,
E = Städte unter 20000 Einw.,
L = Ländliche Bezirksfürsorgeverbände.

Personenkreis und Kosten der gesamten offenen Fürsorge im dritten Kalendcrvierteljahr 1936
nach Stüdtcgruppen

laufend bar in 
offener Fürsorge

Fürsorgeaufwund (cinsdil. gemeindlicher Erwerbsloscnfürsorge) 
im Beriditsvierteljnhr in 1000 Il.M

Unterstütz 
30. 9. 19

Parteien

tc um
3b

auf
1000

Einw.
laufend

iarleistungei 
je Partei 

der „Sonst."
ililfnhc- 

tlürft. HM*)
einmalig

Sudi-
aufwand insgesamt

je Ein
wohn.

um

Al............... 237 643 56,0 24 502,8 94,2 675,2 3 609,4 28 787,4 6,8
A 2............... 374 828 54,7 42 143,0 115,1 818,4 4 686,7 47 648,1 7.0
A3............... 224 795 42,6 22 414,2 110,7 558,9 3 393,0 26 866,1 5,0
A insgesamt. 837 266 51,1 89 «0,0 109,6 2 052,5 11 689,1 102801,6 6,3
ohne Berlin . 599 623 49,4 64 557,2 113,4 1 377,3 8 079,7 74 014,2 6,1
B.................... 173 867 43,6 18 309,9 106,2 444,6 2 210,2 20 964,6 5.3
C.................... 147 799 47,5 14 405,0 99,6 380,7 1 827,3 16 613,0 5,3
D ................. 129 427 87,3 11 058,0 90,4 417,8 1 -194,8 12 970,6 3.7
A-D ............. 1288 359 47,8 132 832,9 106,1 3295,5 17221,4 153 349,8 5,7
ohne Berlin . 1060 716 46,3 108 830,1 110,6 2 620,3 13 612,0 124 562,4 5,5
E .................. 18114 83,8 1 320,9 69,2 64,2 220,3 1 605,4 3,0
L ................. 791 967 20,5 55 312,5 69,7 1 831,5 7 253,5 64 397,5 1.7

Insgesamt 2 098 440 31,8 189466,3 90,8 5191,2 24 695,2 219352,7 3,3
*) Arithmetischer Durchschnitt der Kosten für das 2. und 3. Kal. Vj. 1936, dividiert durch 

das Mittel der Parteien am 31. 3., 30. 6. und 30. 9. 1936.

Personenkreis der gemeindlichen Erwerbsloscnfürsorge im dritten Kalendervicrteljahr 1936
nach Stüdtcgruppen

ljiufcml bar in offener Fürsorge Unterstützte am 30. September 193b

Anerkannte
Wohlfahrt s-
erwerbslose

(WE)*)*)

Nidit als WE
anerkannte
Arbeitslose

Wohlfuhrtserwcrbslose 
zusammen *)

Arbeitslose 
mit gemeindl.

Zusatz-
iinterstüt/.ung

Fürsorge-
lind

Notstiinds-
urbritrrabsolut uuf

1000 Einw.

Al............... 26 128 27 104 53 232 12,5 16 812 4 398
A 2............... 68 719 40 001 103 720 15,1 44 632 14 015
A 3............... 18 110 18 760 36 870 7,0 20 886 6 355
A insgesamt. 107 957 85 865 193822 11,8 82 330 24 768
ohne Berlin . 81 829 58 761 140 590 11,6 65 518 20 370
B.................... 16 983 20 257 87 240 9,3 18 173 4 655
C.................... 18 220 14 730 32 950 10,6 15 721 3 182
1) ................. 8 053 11 391 19 444 5,6 5 244 1 624
A-D............. 151213 132243 283 456 10,5 121 468 34229
ohne Berlin . 125 085 105 139 230 224 10,1 104 656 29 831

578 970 1 548 2,9 1 678 210
1........................... 80 801 51 026 81 827 2,1 24 614 9 003

Insgesamt 182592 184 239 366831 5,6 147 760 43442
') Abweichend vom Parteibegriff der übrigen Hilfsbedürftigen ist beiden Arbeitslosen Zählcinheit 

die unterstützte (wohlfahrtscrwcrbslosc usw.) Person. — a) Ohne Fürsorge- und Notstandsarbeiter.

•) Aus „Gemeinden u. Statistik“, Beilage z. Nr. 8/9 d. Zeitsehr. „Der Gemeindetag“ v. 20.4.1937.
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Kosten (lfd. Baraufwand) der gemeindlichen Erwerbslosenfiirsorge im dritten Kalender- 
viertcljahr 1936 nach Städtegruppen.

Laufender Baraufwand der offenen Erwcrbslosenfürsorge im Berichtsvierteljahr
in 1000 RM

Aner
kannte
WE1)

Nicht als 
WE aner

kannte 
Arbeits

lose1)

Wohlfnhrtscrwerbsloee
zusammen1)

Arbeitslose
mit

gemeindl.
Zusatz
unter

stützung

Fürsorge-
und

Notstands
arbeiterabsolut

je Kopf>) 
RM

t
§

Al............... 4 054,9 8 566,5 7 621,4 142,0 1.8 695,7 1 746,4
A 2............... 10 631,7 5 612,7 16 244,4 162,1 2,4 2 050,3 3 969,3
A3............... 8 184,7 2 441,9 5 626,6 162,6 1.1 628,3 2 204,7
A insgesamt. 17 871,3 11621,0 29 492,3 149,6 1.8 3 274,3 7919,3
ohne Berlin. 18 816,4 8 051,6 21 870,9 152,2 1.8 2 678,6 6 174,0
B................... 8 099,1 8 043,9 6 148,0 166,2 1.6 752,6 1 651,2
C................... 3 272,6 2 013,2 5 285,8 149,4 1.7 517,4 1 177,8
D................... 1 587,0 1 490,5 8 027,5 139,3 0,9 238,4 505,3
A-D............. 25 780,0 18 168,5 43 948,6 149,5 1.6 4 782,7 11253,6
ohne Berlin. 21 725,1 14 602,1 86 827,2 *6U 1.6 4187,0 9 508,2
E................... 97,9 105,7 203,6 181,7 0,4 79,8 88,6
L................... 6 289,2 6 182,4 12 421,6 186,7 0,3 1 046,9 2 014,6

Insgesamt 32167,1 24 406,7 56573,8 146,3 0,9 5908,9 13356,7

*) Ohne Fürsorge- und Notstundsarbeitcr.
5) Arithmetischer Durchschnitt der Kosten für das 4. Kal. Vj. 1935 und für das 1., 2. und 

3. Kal. Vj. 1936, dividiert durch das Mittel der WE. am 30. 9., 31. 12. 1935, 31. 3., 30. 6. 
und 30. 9. 1936.

Personenkreis der einzelnen Unterstütztengruppen am 30. September 1936 
nach Städtegruppen

Kriegs-
heschfidigte

und
-hinter-
blicbene

Sozial
rentner

Klein
rentner

Gleich
gestellte

Erwerbs
lose1)

Sonstige
Hilfs

bedürftige

Pflege
kinder Zusammen

a) Parteien

Al............... 8 641 61 075 17 675 29 248 74 442 41871 10191 237 043
A 2................ 5 112 66 708 14710 6 514 102 807 103 539 15 818 374 828
A3............... 3 899 55 785 13 609 7 805 04 111 03 407 16 609 224 795
A insgesamt. 12 652 183 578 46054 43007 300 920 208 317 42678 837 266
ohne Berlin. 0 011 122 503 28 379 18 819 226 478 160 940 82 487 599 623
B................... 8146 41 946 11 884 2 006 60 008 40 147 8 070 178 867
C................... 1 687 30 290 11 222 2 122 51 853 35 830 8 789 147 799
D................. 1074 41 848 15 650 2 010 26 312 32 944 9 588 129 427
A-D............. 18 559 303163 84 710 49 811 439153 323 238 69 725 1288 359
ohne Berlin. 14 918 242 088 07 035 20 503 304 711 281 807 59 534 1050 716
E................... 247 5 784 2 304 806 3 436 4 350 1 081 18114
I.................... 4 804 240 051 101013 11616 115 444 223 320 80 218 791 907

Insgesamt 23 610 557 998 188627 61633 558 033 550 920 157 619 2098440

l) Anerkannte und nicht anerkannte WE, Arbeitslose mit gemeindlicher Zusatzunter
stützung sowie Fürsorge- and Notstandsarbeiter.
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Kriegs-
beschädigte

und
-Hinter
bliebene

Sozial
rentner

Klein
rentner

Gleich
gestellte

Erwerbs
lose *)

Sonstige
Hilfs

bedürftige

Pflege
kinder

Zusammen

AI............... 1.6 25,7

b

7,4

) in vH

12,3 31,4 17,4 4,8 100,0
A 2............... 1,4 17.8 3,9 1,7 43,4 27,6 4,2 100,0
A3............... 1,7 24.8 6,1 3,2 28,0 28,2 7,4 100,0
A insgesamt. 1.5 21,9 5,5 5,1 36,0 24,9 5,1 100,0
ohne Berlin . 1,6 20,4 4,7 2,3 37,8 27,9 6,4 100,0
B................... 1,8 24,1 0,8 1,2 34,6 26,5 6,0 100,0
C.......................... 1,1 24,6 7,0 1,4 35,1 24,3 5,9 100,0
D....................... 0.8 32,0 12,0 2,0 20,3 25,5 7,4 100,0
A-D ............ 1,4 23,5 6,6 3,9 34,1 25,1 5,4 100,0
ohne Berlin . 1,4 23,0 0,4 2,0 34,7 26,8 5,7 100,0
E................... 1.4 31,9 12,7 1,7 19,0 24,0 9,3 100,0
L ....................... 0.0 31,4 12,8 1,5 14,0 28,2 10,9 100,0

Insgesamt 1,1 26,6 9,0 2,9 26,6 26,3 7,5 100,0

Bewegung und Volle in der Wohlfnhrtsarbeit

Aus der NSV.
Die Leistungen der NSV. sind von der 

Arkcitswilligkcit der Betreuten abhängig 
gemacht worden. Demzufolge werden 
alle arbeitslosen Familienangehörigen, 
insbesondere die schulentlassenen Ju
gendlichen in den von der NSV. unter
stützten Familien, angewiesen, sich un
verzüglich bei ihrem zuständigen Arbeits
amt zu melden. Von dieser Meldung wird 
nur Abstand genommen, wenn körper
liche Schäden und Krankheiten eine Ar
beitsaufnahme unmöglich machen oder 
die Arbeitskraft des Familienmitgliedes in 
der Familie selbst dringend benötigt wird.

Die Arbeitsämter melden, gemäß einer 
Anweisung des Präsidenten der Reichs
anstalt für Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung, jede unbegründete 
Arbcitsablchnung den zuständigen Dienst
stellen der NSV. Vor der Beschränkung 
oder Einstellung der NSV.-Lcistungen 
unternimmt die NS.-Volkswohlft’" K noch 
einen letzten Versuch, den Betreuten zur 
Arbeitsaufnahme zu bewegen. Bei Ju
gendlichen schaltet sich der Sachbear
beiter der NSV.-Jugendhilfe ein und prüft, 
ob sozialerzichcrische Maßnahmen erfor
derlich sind.

Vorstehende Regelung entspricht der 
Unterstützungspraxis des Winterhilfs
werks, wie sie vor kurzem eingeführt wor
den ist (vgl. DZW. XII S. 738).

Bisher bestand Unklarheit darüber, ob 
nach dem Reichs-Angestellten-Tarif den 
Angestellten ihr Gehalt während eines 
von einer SA.- oder SS.-Dienststelle ver
ordnten Kur- oder Heilverfahrens weiter
zu gewähren ist, wie das bei Kur- und 
Heilverfahren der gesetzlichen Versiche
rungsträger und der Versorgungsbehörden 
der Fall ist. Der Rcichsarbeitsministcr 
hat nunmehr fcstgcstcllt, daß die Bestim
mungen über die Fortzahlung der An- 
gestelltenbcziigc auch in diesen Fällen 
Anwendung finden, wenn ein beamteter 
Arzt eines staatlichen oder gemeindlichen 
Gesundheitsamtes oder ein Versorgungs
arzt die Notwendigkeit der Kur vorher 
anerkannt hat. Ohne diese Anerkennung 
kommt eine Weitergewährung des Gehalts 
nur in Betracht, wenn das Gefolgschafts
mitglied arbeitsunfähig krank geschrieben 
ist.

Die Richtlinien für die Hitlcr-Freiplatz- 
Spcnde liegen in neuer Ausgabe vor. Sie 
geben einen umfassenden Einblick in das
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Wesen und die Arbeit dieser Einrichtung. 
Ein Wort des Stellvertreters des Führers 
auf dein Parteitag der Ehre:

„Jeder Parteigenosse muß seine Ge
sundheit als eine seiner höchsten Pflich
ten gegen die Partei betrachten, damit 
er dem Führer dienen kann, solange 
es ihm sein Körper erlaubt.“ 

ist den Ausführungen vorangestcllt und 
bezeichnet das Ziel der Arbeit. Die Auf
gabe der NSV. in der Hitler-Frciplatz- 
Spcndc besteht darin, die Gesundheit 
aller erholungsbedürftigen Mitglieder der 
NSDAP, und ihrer Gliederungen sowie 
aller bedürftigen Volksgenossen wieder- 
hcrzustcllen und zu erhalten. Jeder 
Volksgenosse, er sei Parteigenosse oder 
nicht, der dem Führer dient und sich für 
seine Idee einsetzt, ganz gleich auf wel
chem Posten, wird im Falle der Be
dürftigkeit der Erholung teilhaftig.

Im einzelnen befassen sich die Richt
linien mit den Arbeitsgemeinschaften, die 
möglichst an jedem Ort zu bilden sind. 
Die Werbung der Freiplätzc erfolgt unter 
der Leitung der NSV. zusammen mit den 
in den Arbeitsgemeinschaften zusammen
gefaßten Organisationen. Die Freiplätze 
sollen mindestens eine Erholung von zwei 
Wochen gewähren. Im Interesse einer 
nachhaltigen Erholung wird eine Durch
schnittsdauer von drei Wochen angestrebt. 
Der Spender verpflichtet sich, einen Er
holungsaufenthalt bercitzustellcn, indem 
er eine Spendenkarte ausfüllt, die alle 
notwendigen Angaben enthält. Eine Son
derregelung gilt lediglich für die Werbung 
von Freiplätzen in Kur- und Badeorten 
auf Grund einer Vereinbarung des Haupt
amtes für Volks Wohlfahrt mit dem Reichs- 
fremdenverkehrsverband.

Erholungsbedürftige Volksgenossen stel
len den Antrag auf Gewährung eines 
Frciplatzcs bei den NSV.-Dienststcllen, 
die die wirtschaftliche Bedürftigkeit nacli- 
prüfen und die ärztliche Untersuchung 
veranlassen. An die Stelle der Prüfung 
der wirtschaftlichen Bedürftigkeit tritt 
bei Angehörigen der NSDAP, und ihrer 
Gliederungen die Befürwortung durch den 
Forinatiousführer bzw. den Ortsgruppen
leiter. Füi Cur- und Hcilvcrschickuug 
gelten beso lere Bestimmungen.

Besonders zu erwähnen sind noch die 
Hitler - Urlauber - Kameradschaften. Sie 
umfussen uniformierte Angehörige der 
Partei, einer Gliederung oder eines an- 
gcschlosscncn Verbandes der NSDAP., 
die aus dem gesamten Gaubereich aus

gewählt werden. Die Teilnehmer müssen 
mindestens 18 Jahre alt und dürfen nieht 
körperbehindert sein. Ein Führer, der 
aus den Reihen der Urlauber bestellt 
wird und dem gegebenenfalls noch Unter
führer beigegeben werden, sorgt für ein 
gutes kameradschaftliches Verhältnis der 
Hitler-Urlauber untereinander und zu den 
Spendern sowie für ein geschlossenes Auf
treten nach außen. Die Hitler-Urlauber- 
Kamcradscliaftcn sollen neben der körper
lichen Erholung besonders seelische Er
holung vermitteln. Zu diesem Zweck 
wird in jedem Urlaubsort ein abwechs
lungsreiches Programm aufgestellt und 
durchgeführt.

*

Besondere Bedeutung kommt den Kin
dergärten in den Grenzgebieten des Rei
ches zu. Sic haben nicht nur die all
gemeinen Aufgaben eines Kindergartens 
zu erfüllen, sondern müssen außerdem 
noch Pflegestätten echten deutschen 
Volkstums sein.

Die Kinder sind in dein vorschulpflich
tigen Alter für bestes deutsches Volksgut 
besonders empfänglich. Sic nehmen es 
unverbildet auf, wenn cs ihnen in kind- 
gemäßer Form durch Spiel und Tanz, 
durch Märchen, Lied und Reim nahe
gebracht wird. Das frühzeitige Ver
trautmachen mit deutschen Sitten und 
Gebräuchen bereitet die Grundlage, auf 
der die Schule mit Erfolg aufbaucn 
kann.

Die Arbeit stellt große Anforderungen 
an die Leiterinnen der Grcnzlandkinder- 
gärten. Diese müssen geistig, seelisch und 
körperlich hervorragend leistungsfähig 
sein, eine fachlich gute Ausbildung besit
zen und weltanschaulich gefestigt sein. 
Der hohe Leistungsstand wird nur er
reicht und gehalten durch eine ständige 
Schulung und Weiterbildung, die auf die 
wechselnden Erfordernisse der Praxis 
Rücksicht nimmt. So waren für die Zeit 
vom 4. bis 31. März d. J. die NSV.- 
Grcnzlandkindcrgärtncrinncn aus sieben 
deutschen Gauen zusammengerufen und 
empflngen in der Rcichsschulc der NSV. 
in Blumbcrg die Ausrichtung für die 
Sommerurbeit.

•

Der Beauftragte für den Vierjahresplan 
hat dem Hauptamt für Volkswohlfahrt 
aufgetragen, lür die Einrichtung aus
reichender Erntekindergärten zu sorgen, 
um dadurch die weiblichen Arbeitskräfte

100



auf dem Lande für den Arbeitseinsatz bei 
der Ernte frcizumacben.

Im kommenden Sommer werden daher 
in allen Landgemeinden ohne Rücksicht 
auf die Zahl der aufzunehmenden Kinder 
Erntekindergärten entstehen, falls die 
Notwendigkeit im Sinne des Arbeitsein
satzes gegeben ist. Die Prüfung dieser 
Notwendigkeit erfolgt im engsten Ein
vernehmen mit den Örtlichen Stellen der 
Landesbauernschaften und den Arbeits
ämtern. Die NS.-Fraucnschaft, der 
BDM., der Arbeitsdienst für die weibliche 
Jugend und die Landcsbaucrnschaftcn 
wirken an der Durchführung der Aufgabe 
mit. Die Mitarbeit der Landfrau hei der 
Sicherstellung der Ernte wird in keiner 
Landgemeinde durch die Sorge um die 
Kinder beeinträchtigt oder gar verhindert 
werden.

Die Verfassung des Winterhilfswerkes des 
Deutschen Volkes.

Das Winterhilfswerk des Deutschen 
Volkes hat durch Gesetz vom 1. Dezember 
19361) Rechtspersönlichkeit erlangt. Diese 
ist eine solche eigener Art und nicht etwa 
die der Stiftungen, wenn auch einzelne 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz
buches über die Stiftungen sinngemäße 
Anwendung finden. Die Vorschrift des 
§ 3 Satz 3 desselben Gesetzes ermächtigt 
den Rcichsministcr für Volksaufklärung 
und Propaganda dazu, die Verfassung zu 
bestimmen.

Dies ist durch Verordnung vom 24. 3. 
d. J.2) geschehen. Wie das Gesetz über das 
Winterhilfswerk so haut auch die neue 
Verordnung auf der Grundlage auf, wie 
sie sich in vier Jahren in der Praxis hcr- 
ausgehildct hat.

Die Verleihung der Rechtsfähigkeit be
deutete die Anerkennung des Wintcr- 
hilfswcrks als einer ständigen Einrich
tung. Die Verfassung stellt das nochmals 
ausdrücklich fest. Das Deutsche Volk hat 
im Kampf gegen Hunger und Kälte in 
den Wintern seit 1933 höchste Einsatz
bereitschaft und Opferfreudigkeit bewie
sen. Das Winterhilfswerk verkörpert seit
dem in hervorragendem Maße die tat- 
gewordenc Volksgemeinschaft. Die ide
ellen Werte des großen Gemeinschafts
werkes gilt cs für alle Zeiten zu sichern. 
Der nationalsozialistische Grundsatz: Ge
meinnutz geht vor Eigennutz, mit dem

») Vgl. DZW. XII S. 585.
*) Vgl. DZW. XIII S. 36.

das Hilfswerk groß geworden ist, bleibt 
der herrschende Leitsatz der Arbeit, was 
die Verfassung ausdrücklich hervorhebt.

Die gehietliche Gliederung des Winter
hilfswerks kennt wie die Organisation der 
NSDAP. Reich, Gaue, Kreise und Orts
gruppen. Die Bezeichnung der Dienst
stellen in diesen Bezirken lautet in Be
tonung des Führerprinzips nunmehr der 
Rcichsbeauftragte, Gaubcauftragtc,Kreis
beauftragte und Ortsbeauftragte (statt 
Ortsgruppenbeauftragte) des Winterhilfs
werks des Deutschen Volkes.

Der Reichsbeauftragte für das Wintcr- 
hilfswerk des Deutschen Volkes unter
steht unmittelbar dem Reichsminister für 
Volksaufklärung und Propaganda und ist 
ihm verantwortlich. Darin hat die Füh
rung des Winterhilfswerks durch Rcichs
ministcr Goebbels ihre rechtliche Aus
gestaltung erfahren. Die Bestellung eines 
ständigen Vertreters, die durch den 
Reichsbeauftragten im Einvernehmen mit 
dem Reichspropagandaministcr erfolgt, 
ist bcibebalten

Die Anordnungen für die Durchführung 
des Wiuterhilfswerkes sind nicht in die 
Verfassung aufgenommen worden. Sie 
müssen sich den wechselnden Bedürfnis
sen der Praxis anpassen. Für Anordnun
gen grundsätzlicher Natur ist die Mitwir
kung des Reichsministers für Volksauf
klärung und Propaganda vorgcschricben.

Zu den Befugnissen des Reichsbeauf
tragten für das Winterhilfswerk gehört die 
Ernennung und Entlassung der WHW.- 
Bcuuflragtcn in den Gauen, Kreisen und 
Ortsgruppen. Sic hat stets im Einver
nehmen mit dem zuständigen Gauleiter 
zu erfolgen. Die Ernennung und Ent
lassung der Gaubcauftragtcn erfordert 
außerdem noch das Einverständnis des 
Rcichspropagandaministcrs. Alle WHW.- 
Bcauftragtcu sind dem Reichsbcnnftrng- 
ten gemäß den von ihm erlassenen An
ordnungen verantwortlich.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Juli 
bis zum 30. Juni des folgenden Kalender
jahres. Dus hat sich als zweckmäßig er
wiesen, da die Vorbcrcitungs- und Ab- 
schlußurbcitcn für ein so umfassendes 
Ililfswerk erfahrungsgemäß mehrere Mo
nate dauern.

Das Rcchnungsprüfungswesen des Win
terhilfswerkes bleibt dem Reichsschatz
meister der NSDAP, unterstellt, der die 
hierfür erforderlichen Anordnungen erläßt.

Die Verfassung des Winterhilfswerkes 
des Deutschen Volkes bildet zusammen
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mit dem Gesetz vom 1. Dezember 1936 die 
feste und klare Grundlage, auf der das große 
Hilfswerk 6eine soziale Arbeit zum Wohle 
des Deutschen Volkes erfolgreich fortsetzt.

Vorläufiger Rechenschaftsbericht über das 
VHW. 1936/37.

Am 16. April d. J. erstattete Reichs
minister Dr. Goebbels dem Führer in der 
Reichskanzlei den Rechenschaftsbericht 
über das Winterhilfswerk 1936/37. Der 
Reichsbeauftragte für das Winterhilfs
werk, Hauptamtsleiter Pg. Hilgcnfeldt, 
und die leitenden Sachbearbeiter in der 
Reichsführung des Winterhilfs werks, die 
Gaubeauftragten für das WHW., Grün
dungsmitglieder der NS.-Volkswohlfahrt 
und Vertreterinnen der NS.-Frauenschaft 
waren dazu erschienen.

Das deutsche Volk hat im vergangenen 
Winter 398,5 Millionen RM für das Win
terhilfswerk aufgebracht und damit seine 
Leistungen für die früheren Winterhilfs
werke abermals erheblich übertroffcn. Das 
endgültige Ergebnis wird noch um einige 
Millionen RM höher liegen und den Betrag 
von 400 Millionen RM übersteigen. Rund 
50 Millionen RM sind an Spenden mehr 
aufgekommen als im ersten Winterhilfs
werk und 30 Millionen RM mehr als im 
Winterhilfswerk 1935/36.

Die Zahl der Betreuten ging weiter 
zurück. Das WHW. 1933/34 zählte 16,6 
Millionen, das WHW. 1934/35 13,9 Mil
lionen und das WHW. 1935/36 12,9 Mil
lionen betreute Volksgenossen. Demge
genüber wurden durch das jüngste Win- 
tcrhilfswcrk im Durchschnitt 10,7 Mil
lionen Bedürftige unterstützt. In dieser 
rückläufigen Bewegung spiegelt sich der 
Aufschwung der deutschen Wirtschaft 
wider. Die Bedeutung der Zahi der Be
treuten wird nur voll ermessen, wenn man 
weiß, daß die Unterstützungsleistungcn 
des Winterhilfs werks vollkommen zusätz
lich sind und zu den Fürsorgemaßnahmen 
des Staates und der Gemeinden hinzu
treten. Nicht nur die Erwerbslosen mit 
ihren Familienangehörigen, sondern auch 
Kleinrentner, Notstandsarbeiter und an
dere notleidende Volksgenossen wurden 
betreut. Das Winterhilfswerk nahm sich 
wiederum besonders der erbgesunden, 
kinderreichen Familien und bedürftigen 
alten Kämpfer der Bewegung an.

Die gestiegenen Sammelergebnisse 
drücken zugleich den Erfolg der großen 
Erzichungsaufgabc des Winterhilfswerks

aus, die Gemeinschaft des deutschen Vol
kes zu pflegen und zu festigen. Sie zeigen 
den starken Widerhall auf den Appell an 
die Opferbereitschaft. Die Opfer von 
Lohn und Gehalt, einmalige und laufende 
Monat6spenden zusammengerechnet, sind 
von 137,9 Millionen RM im Winterhilfs
werk 1935/36 auf 162,0 Millionen RM im 
jüngsten Winterhilfs werk gestiegen. Die 
entsprechenden Zahlen für die Eintopf
sammlungen lauten 32,0 Millionen RM 
und 33,0 Millionen RM, für die Reichs
straßensammlungen 18,4 Millionen RM 
und 38,0 Millionen RM.

Anstcckabzeichen wurden allein bei den 
Reichsstraßensammlungen 131,5 Millionen 
Stück verkauft gegenüber 73,1 Millionen 
Stück im WHW. 1935/36 und 31,5 Mil
lionen Stück im WHW. 1933/34. Diese 
beträchtliche Steigerung, die gegenüber 
dem ersten Winterhilfs werk 100 Millionen 
Stück ausmacht, kam notleidenden In
dustriezweigen, insbesondere solchen mit 
vorwiegender Heim- und Handarbeit, 
zugute, die die Abzeichen herstellten. Die 
Herstellung der Abzeichen erforderte eine 
Gesamtleistung von 5 Millionen Arbeits
stunden und führte deutschen Notstands
gebieten eine Summe von rund 7 Mil
lionen RM zu.

Der „Tag der Nationalen Solidarität“ 
zeitigte ein Ergebnis von über 5,6 Mil
lionen RM, das um 1,6 Millionen RM 
höher liegt als das entsprechende des 
Vorjahres, und bewies aufs neue die enge 
Verbundenheit von Führung und Volk 
im Deutschen Reich.

Aus den Zuwendungen an die Betreuten 
ragen die Leistungen an Kartoffeln und 
Kohlen heraus, die 5,2 Millionen dz bzw. 
22,1 Millionen dz betragen.

Das Winterhilfs werk hat in noch grö
ßerem Umfange als in den Vorjahren sich 
marktregclnd und marktausgleichend ein
gesetzt und vor allem solche Nahrungs
mittel gekauft, die auf dem freien Markt 
im Überfluß vorhanden waren. Es wirkt 
vcrbrauchslenkend und unterstützt da
durch wirksam die ernährungspolitischen 
Maßnahmen im Zuge des Vicrjahresplans. 
So sind u. a. gekauft worden rund 19 Mil
lionen kg Gemüse, 1 Million kg Tilsiter 
Käse, 8 Millionen kg Fischfilet, rund 
4 Millionen kg Zucker und 1,3 Millionen kg 
Brotaufstrich aus Obst.

Die steigenden Spendenaufkommen zu
sammen mit den sinkenden Bctreuten- 
ziflern versetzen das WHW. in die Lage, 
die sonst in den Sommermonate a üblichen
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Sammlungen der Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege und des Reichsmütter
dienstes abzulö6en und dadurch das deut
sche Volk, das in allen Winterhilfswerken 
seinen großen Opfergeist bewiesen hat, 
im Sommerhalbjahr zu entlasten. Schon 
bisher erhielten während der Dauer des 
WHW. die Einrichtungen und Anstalten 
der Freien Wohlfahrtspflege (Innere Mis
sion, Caritas verband. Rotes Kreuz) als 
Ausgleich für die früher durchgeführten 
Lebensmittelsammlungen Sachspenden 
vom Winterhilfs werk überwiesen, die im 
abgelaufenen Winter rund 3 Millionen RM 
betrugen. In Zukunft werden die Auf
gaben der gesamten deutschen freien 
Wohlfahrtspflege ohne Durchführung von 
eigenen Sammlungen aus den großen 
Opfern des Winterhilfswerks mitfinanziert.

Zu dem großen Erfolg des WHW. 
1936/37 trugen rund 1,3 Millionen ehren
amtliche Helfer und Helferinnen bei. In 
Vertretung aller dieser unbekannten Hel
fer und Helferinnen des WHW. dankte 
Reichsminister Dr. Goebbels dem Führer 
dafür, daß sie an dem einzig dastehenden, 
großen sozialen Hilfswerk mitarbeiten 
durften.

Der Führer dankte Rcichsminister Dr. 
Goebbels, Hauptamtsleiter Hilgenfeldt 
und den anwesenden Mitarbeitern des 
WHW. und bezeichnete dabei das Winter
hilfswerk als ein wesentliches Instrument 
der Erziehung des deutschen Volkes zu 
einer sozialistischen Gemeinschaft und 
damit als eine unerläßliche Mithilfe an der 
völligen Neugestaltung des deutschen 
Volkes.

Jahrestagung des Hilfswerks „Mutter und 
Kind.“

A.B. Das Hilfswerk „Mutter und Kind“ 
hielt am 21. April 1937 im Reichstag seine 
diesjährige Jahrestagung ab. Hauptamts
leiter Pg. Hilgenfeldt cröffnete die Tagung 
und hieß die Erschienenen, insbesondere 
Reichsministcr Dr. Goebbels, die Vertre
ter der Partei und ihrer Organisationen 
sowie die Vertretungen der verschiedenen 
Ministerien des Reiches willkommen.

Reichsminister Dr. Goebbels ergriff 
sogleich das Wort und stellte die national
sozialistische Wohlfahrtspflege der libe
ralen Fürsorge gegenüber. Die Fürsorge 
alten Schlages fand sich mit den Krank
heiten des Volkes als gegebenen Tatsachen 
ab. Sie brachte allenfalls Linderung, aber 
ihre Hilfe mußte immer unzureichend

bleiben. Die Wohlfahrtspflege national
sozialistischer Prägung sucht gründliche 
Abhilfe zu bringen, indem sie die Krank
heit an der Wurzel erfaßt und bekämpft. 
Sie handelt nicht aus dem Beweggrund 
des Mitleides, sondern ist getragen von 
dem Gedanken der Vorsorge.

Bei der Machtübernahme fand der Na
tionalsozialismus das deutsche Volk in 
einem Zustand starken sozialen Verfalls 
vor. Es erschien unmöglich, die Schäden 
mit einem Schlage zu beseitigen. Zu
nächst wurden die wichtigsten Aufgaben 
und die grundsätzlichen Fragen in An
griff genommen und gelöst und dann wei
tere Maßnahmen getroffen. In gleicher 
Weise wurde auf dem Gebiet der Wohl
fahrtspflege vorgegangen. Zug um Zug 
wich die liberale Fürsorge einer national
sozialistischen Volkswohlfahrtspflege, die 
eine Angelegenheit des ganzen Volkes ist.

Das Winterhilfs werk wandte sich vom 
Beginn seines Bestehens an das gesamte 
deutsche Volk. Die Spendenleistungen 
aus allen Schichten der Bevölkerung er
höhten sich von Jahr zu Jahr. Sie zeigten 
die steigende Volkstümlichkeit des großen 
sozialen Hilfswerks. Da gleichzeitig die 
Zahl der Betreuten zurückging, wurden 
Mittel frei, die für eine vorbeugende Hilfe 
verwendet und der Gesundung des Volkes 
dienstbar gemacht werden können.

Innerhalb der Wohlfahrtspflege ist 
keine Aufgabe wichtiger als die Hilfe für 
Mutter und Kind. Seit der Machtüber
nahme sind in Deutschland Hundert
tausende von Kindern mehr geboren wor
den als in den vorhergehenden Jahren. 
Diese Kinder verdanken ihr Dasein dem 
Vertrauen der Eltern in das Werk des 
Führers. Sie können als Kinder des Na
tionalsozialismus bezeichnet werden, und 
der Nationalsozialismus hat die sittliche 
Pflicht, für sie zu sorgen. Überall, wo die 
steuerlichen Maßnahmen für die kinder
reichen Familien noch unzulänglich, die 
Lohnsätze zu niedrig sind, greift die sozia
listische Selbsthilfe ein, die im Hilfswerk 
„Mutter und Kind“ zusammengefaßt i6t. 
Es gilt, dem Kleinkind gesundheitliche 
Hilfe, seelische Erziehung und materielle 
Betreuung zuteil werden zu lassen. Dr. 
Goebbels bezeichnete Mutter und Kind 
als den Quell und Ursprung unserer ewigen 
Volkskraft.

Rcichsamtslcitcr Althaus, der Geschäfts
führer des Hilfswerks „Mutter und Kind“, 
berichtete über die Tätigkeit des Hilfs
werks im abgelaufcnenGeschäftsjahr, das
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die Zeit vom 1. April 1936 bis 31. März 
1937 umfaßt. Er zeigte die Entwicklung 
auf den verschiedenen Teilgebieten des 
Hilfswerks auf, das im vergangenen Jahr 
eine Erweiterung seiner Aufgaben erfah
ren hat. Das Hilfswerk „Mutter und 
Kind“ umfaßt gegenwärtig die Familien
hilfe, die Mütterfürsorge, die Kleinkind
fürsorge, die Jugendhilfe und die Jugend
erb olungspflege. Auf allen diesen Gebie
ten stand der Ausbau des vorbeugenden 
Gesundheitsdienstes am deutschen Volk, 
die Vertiefung der weltanschaulichen und 
kulturei’en Erziehungsarbeit und die Ge
winnung und der Einsatz von fachlich und 
weltanschaulich geschultenKräften im Vor
dergrund. Auch in Zukunft werden diese 
Fragen vordringlich behandelt werden.

Auf die Entwicklung im einzelnen wird 
an dieser Stelle nicht eingegangen, sie 
bleibt einem Sonderbericht*) Vorbehalten.

Hauptamtsleiter Hilgenfeldt wies in 
seiner Schlußansprache auf die Säuglings
sterblichkeit hin, die von 7,9% auf 6,58% 
herabgedrückt worden ist. Zu diesem 
Erfolg, der 118 515 Kindern das Leben 
rettete, hat nicht zum geringsten das 
Hilfswerk „Mutter und Kind“ beigetra
gen. In dem Bezirk größter Säuglings
sterblichkeit in Deutschland, in der Bay
erischen Ostmark, werden umfassende 
Maßnahmen ergriffen, um auch hier den 
Reichsdurchschnitt zu erreichen. Ziel der 
Arbeit ist, Deutschland die Führung in 
der Bekämpfung der Kindersterblichkeit 
zu verschaffen.

Musikalische Darbietungen verbanden 
die einzelnen Vorträge und gestalteten die 
Tagung zu einer würdigen und eindrucks
vollen Feierstunde.

Arbeitstagung des Tuberkulose-Hilfswerkes 
der NSV. in Wiesbaden.

Wie bereits mitgeteilt* 1), fand anläßlich 
der Tagung der Deutschen Tuberkulose- 
Gesellschaft in Wiesbaden eine Arbeits
tagung des Tuberkulose-Hilfswerkes des 
Hauptamtes für Volks Wohlfahrt statt. 
Dazu waren neben den Vertretungen des 
Staates und der Partei die Gau-Tuber- 
kulosc-Rcferenten, die Gau-Abteilungs- 
Ärzte und die Sachbearbeiter für das 
Tuberkulose-Hilfswerk eingeladen worden.

Der Leiter des Amtes für Volksgesund
heit im Hauptamt für Volkswohlfahrt Pg. 
Dr. Walter begrüßte im Namen des

*) DZW. XIII S. 87.
l) DZW. XIII S. 24.

Hauptamtsleiters Pg. Hilgenfeldt die an
wesenden Vertretungen, insbesondere des 
Reichs- und Preußischen Ministeriums des 
Innern, des Reichs- und Preußischen Ar
beitsministeriums, des Reichsversiche
rungsamtes, des Reichsverbandes der Lan
desversicherungsanstalten, der Reichsver
sicherungsanstalt für Angestellte, des 
Reichsgesundheitsamtes und des Deut
schen Gemeindetages, sowie den Vertreter 
des Reichs-Tuberkulose-Ausschusses, Pg. 
Dr. Denker, und alle Vertreter der Partei 
und ihrer Gliederungen. Er ging in grund
sätzlichen Ausführungen noch einmal auf 
die Gründe ein, die zum Auf- und Ausbau 
des Tuberkulose-Hilfswerks der Partei 
geführt haben, und betonte, daß diese 
in ungewöhnlich rascher Entwicklung be
findliche Aufgabe ausschließlich dem erb
gesunden TeU der Volksgemeinschaft zu 
dienen habe und überall dort wirksam 
werden müsse, wo weder aus eigenen 
Kräften des Betreuten noch durch die 
Mitwirkung der Organisationen des Staa
tes und der Sozialversicherung eine wirk
same Durchführung der Heilbehandlung 
zu erreichen sei.

Der Rückblick vermittelte ein anschau
liches Bild von den ungewöhnlichen 
Schwierigkeiten, denen sowohl das Haupt
amt für Volks Wohlfahrt als auch das 
Hauptamt für Volksgesundheit gegen
überstanden und die im wesentlichen 
hervorgerufen wurden durch die bisherige 
Uneinheitlichkeit der Bekämpfungsmaß
nahmen durch zahlreiche Organisationen 
amtlicher und privater Art. Nicht die 
Schaffung einer neuen Stelle zur Be
kämpfung der Tuberkulose sei die Auf
gabe gewesen, sondern schon zu Beginn 
der Arbeit habe die Absicht bestanden, 
durch die ungewöhnliche Schlagfertigkeit 
der Organisation der Partei eine Stelle 
zu schaffen, von der aus in einheitlicher 
Form die Bekämpfung der Tuberkulose 
erfolgen könne. Deshalb war es das Be
streben des Hauptamtes, mit allen gro
ßen Organisationen der Sozialversiche
rung, der Gemeinden und der Partei unter 
Mitwirkung der zuständigen Ministerien 
Vereinbarungen zu treffen, durch die eine 
günstige Abgrenzung der Arbeitsgebiete, 
in denen jeder einzelne unter seinen Vor
aussetzungen zu arbeiten hat, erfolgte.

Die günstigen Auswirkungen einer sol
chen Gemeinsamkeitsarbeit ergeben sich 
aus den rasch gestiegenen Zahlen der 
ganz oder z. T. vom Hauptamt für Volks
wohlfahrt betreuten Volksgenossen. Seit
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1935 sind nahezu 10 000 Personen, die 
vom Schicksal einer Lungentuberkulose 
betroffen worden sind, mit Hilfe des 
Tuberkulose-Hilfswerkes in die für 6ie 
günstigste Ti handlungsstätte gekommen. 
Während noch zu Beginn des Jahres 1936 
monatlich 220 Anträge an das Tuber
kulose-Hilfswerk gelangten, ist diese Ziffer 
in schnellem Anstieg auf rund 800 An
träge zurzeit angewachsen. Die Größe 
der Gesamtleistung erhellt aus der Ge
samtzahl von rund 600 000 Verpflegungs
tagen. Diese Leistung ist sowohl dem 
Weitblick des Hauptamtsleiters Pg. Hil- 
genfeldt als auch des Reichsärzteführers, 
Pg. Dr. Wagner, zu verdanken. Darüber 
hinaus haben die ausgezeichneten Fach
kenner in der Tuberkulose-Bekämpfung, 
die Gau-Tuberkulose-Refcrenten und der 
Stab an Mitarbeitern, die ehrenamtlich 
in unendlich mühevoller Arbeit sich ein
gesetzt haben, an diesen Erfolgen hervor
ragenden Anteil.

Der verwaltungsmäßige Aufbau des 
Tuberkulose-Hilfswerkes ist im Laufe der 
letzten zwei Jahre so weit gefördert wor
den, daß nunmehr eine Verlegung der 
gesamten Sachaufgaben in die Gaue er
folgen kann, die damit eine erhebliche 
Bewegungsfreiheit erhalten und in eng
stem Zusammenhang vor allem mit den 
Landesversicherungsanstalten und den 
übrigen Trägern der Sozialversicherung 
arbeiten. Der Schwerpunkt der Gesamt
aufgabe liegt wiederum bei den dem 
Reichsausschuß für Tuberkulose benann
ten Gau- Tuberkulose-Referenten, die da
mit die Verantwortung für eine dem Sinn 
und der Absicht des Hauptamtes ent
sprechende Durchführung übernehmen.

Weiterhin gab Dr. Walter noch einen 
interessanten Überblick über die in stür
mischer Entwicklung erfolgte Aufbau
arbeit der NSV. auf Jen verschiedenen 
Gebieten der Gesundheitsbetreuung: Mut
ter und Kind, Kinderlandverschickung, 
Heil- und Heimverschickung, Aufbau von 
Kindergärten und Schwesternstationen, 
Durchführung von Maßnahmen in Not
standsgebieten, und beleuchtete die Lei
stungsfähigkeit der NSV. in der Zukunft. 
Die gewaltigen Leistungen im Rahmen 
des Winterhilfswerkes, die durch die un
erhörte Opferbereitschaft des gesamten 
deutschen Volkes ermöglicht wurden, zei
gen, welche umfassenden ideellen und 
materiellen Leistungen auf dem Gebiete 
der GesundL.cit6betreuung in künftigen 
Jahren noch zu erwarten sind.

Der Leiter des Tuberkulose-Hilfswerke? 
im Hauptamt für Volkswohlfahrt, Pg. Dr. 
Rosenkranz, entwarf ein anschauliches 
Bild von der Buntscheckigkeit der noch 
bestehenden Bekämpfungsmaßnahmen 
gegen die Tuberkulose in den verschiede
nen Gebieten des Reiches, das bei den 
Vertretungen von Staat und Partei große 
Beachtung fand. Der bisherige Zustand 
der Zersplitterung hat die Veranlassung 
dazu gegeben, in der Praxis eine einheit
liche Durchführung der Bekämpfungs
maßnahmen gegen die Tuberkulose durch 
die Bildung von Arbeitsgemeinschaften 
in den Ländern und den preußischen Pro
vinzen sicherzustellen. Die hierzu erfor
derlichen Schritte sind inzwischen ein
geleitet worden. Der Plan erscheint aber 
nur dann durchführbar, wenn alle Stellen 
des Staates und der Partei in bereit
williger Weise an der Durchführung dieser 
gemeinsamen Aufgabe mitwirken.

Pg. Dr. Denker vom Reichstuberkulose- 
Ausschuß würdigte die bisherigen Lei
stungen des Tuberkulose-Hilfswerkes der 
Partei und begrüßte das kraftvolle Wir
ken, das cs ermöglicht, viel einheitlicher 
als bisher die Bekämpfungsmaßnahmen 
gegen die Tuberkulose zu steuern.

Pg. Prof. Dr. Schulze aus Gießen, der 
Chefarzt der dortigen Lupusheilstätte, 
behandelte auf Grund seiner Erfahrungen 
die erfolgreichen Möglichkeiten, die auf 
dem Gebiete der Bekämpfung der Haut
tuberkulose nicht nur im Einsatz der 
Ärzte, sondern auch des gesamten ärzt
lichen Hilfspersonals liegen.

Einzelbesprechungen, die mit der Ar
beitstagung verbunden waren und die 
zwischen den ärztlichen Leitern der Ab
teilungen des Amtes für Volksgcsundheit 
der Gauamtslcitungen, den Tuberkulose- 
Referentcnundden Sachbearbeitern statt
fanden, brachten eine weitere Klärung in 
der Frage der Neuausrichtung der kom
menden Arbeit.

Die neuen Richtlinien für die Jugend
erholungspflege.

Die Reichszentrale Landaufenthalt für 
Stadtkinder e. V. hat im März 1937 die 
Richtlinien zur Durchführung der Jugend
erholungspflege neu hcrausgegeben. Die 
neugefaßten Richtlinien verwerten die 
praktischen Erfahrungen, die in den zwei 
Jahren nach der Neubildung der Reichs- 
zcntrale gewonnen wurden, und fassen die 
früheren Richtlinien sowie die in zahl-
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reichen Rundschreiben, Merkblättern und 
Anregungen gegebenen Ergänzungen zu
sammen. Sie haben die Aufgabe, das 
Wirken der verschiedenen Organisationen 
auf dem Gebiete der Jugenderholungs
pflege zu einer einheitlichen planmäßigen 
Arbeit zusammenzuschließen.

Die Jugenderholungspflege umfaßt die 
Durchführung von Erholungs- und Heil- 
maßnahmen für Kinder und schulentlas
sene Jugendliche aus wirtschaftlich hilfs
bedürftigen Familien durch Einweisung 
in Tageserholungsstätten am Wohnort 
und durch Entsendung in Familicnpflegc- 
stellcn und Heime.

Erholungsbedürftige und pflegebedürf
tige Kinder, deren Entsendung nicht er
forderlich ist, werden in Tageserholungs
stätten in der leicht erreichbaren Um
gebung des Wohnortes untergebracht und 
durch Liegekuren, zweckmäßige Ernäh
rung, Gewährung natürlicher Heilbäder, 
wie Licht- und Luftbäder, gesundheitlich 
gefördert. Für tuberkulosegefährdete, tu
berkuloseverdächtige und leichttubcrku- 
lösc Kinder und Jugendliche erfolgt die 
örtliche Erholung in Verbindung mit 
Waldschulen, in denen ihnen eine ein
gehende Betreuung zuteil wird. Die Ein
weisung in Waldschulen erfolgt vorwie
gend durch die öffentliche Wohlfahrts
pflege und die Sozialversicherung, wäh
rend die übrigen Erholungsmaßnahmen 
am Wohnort, zu denen noch die Ver
anstaltung von Tagesspiclen in den Ferien 
hinzukommt, vor allem durch die freie 
Wohlfahrtspflege durchgeführt werden.

Die Entsendung in Familicnpflegestcl- 
len auf dem Lande, die Kinderlandver
schickung, kommt für Kinder in Betracht, 
die schulmüde, blaß und leicht empfäng
lich für Krankheiten sind, aber einer be
sonderen ärztlichen Betreuung nicht be
dürfen. Diese erholungsbedürftigen Kinder 
müssen organisch und psychisch gesund 
sein. Der Aufenthalt auf dem Lande 
dient der leiblichen Fürsorge, fördert 
durch die Ortsveränderung die geistige 
Entwicklung des Kindes und trägt dar

über hinaus zum Verständnis von Stadt 
und Land bei. Seine Dauer beträgt in 
der Regel 4—6 Wochen. Diese Erholungs- 
maßnahmc wird in erster Linie von der 
freien Wohlfahrtspflege unter Federfüh
rung der NSV. durchgeführt.

Bei der Entsendung in Heime sind zu 
unterscheiden Erholungsheime, Gene
sungsheime und Heilstätten. In Erho
lungsheime werden Kinder eingewiesen, 
die zwar organisch gesund, aber schwäch
lich sind und einer stärkeren pflegerischen 
und ärztlichen Betreuung bedürfen. Kin
der, bei denen die medikamentöse Be
handlung, besonders nach überstandener 
Krankheit, die Krankheitssymptome für 
den Augenblick beseitigt, aber keine nach
haltige Wirkung erzielt, werden in Ge
nesungsheimen untergebracht und regel
mäßig durch Ärzte betreut. Die Unter
bringung in Erholungs- und Genesungs
heimen wird von öffentlichen Entscndc- 
stellen, von den Untergliederungen der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrts
pflege und von sonstigen Fürsorgeeinrich
tungen unter Mitwirkung der Sozialver
sicherung veranlaßt. Die Heilstätten neh
men solche Kinder auf, die ständig ärzt
lich überwacht und betreut werden müs
sen. Sie ersetzen eine an sich notwendige 
Krankcnhausbchandlung. Besondere Heil
stätten bestehen für tuberkulöse Kinder. 
Die Einweisung in Heilstätten geschieht 
in der Regel durch die öffentlichen Ent- 
scndestellen gemeinsam mit der Sozial
versicherung.

Die Auswahl der Kinder, die Einrich
tung der Tageserholungsstätten, die Vor
aussetzungen für die Kinderlandver
schickung und die Heimentsendung, die 
Beförderung auf der Eisenbahn, die Aus
landentsendung und andere Fragen, die 
mit der Durchführung der Arbeit Zu
sammenhängen, bilden den Gegenstand 
weiterer Ausführungen.

Die Richtlinien weisen den Weg zu dem 
Ziel, das sich die Jugenderholungspflege 
stellt, eine gesunde deutsche Jugend zu 
schaffen.

Wohlfahrtsarbeit der deutschen Gemeinden

Aus der Arbeit des Deutschen Gemeinde
tages.

Auf der Jahrcstagung des Deutschen 
Gemeindetages machte der Geschäfts- 
führendc Präsident Dr. Jeserich über die

Arbeit der sozialpolitischen Abteilung fol
gende Ausführungen:

,,Die sozialpolitische Abteilung war an 
den Vorarbeiten für ein Wandererfür
sorgegesetz und ein Bewahrungsgesetz he-
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teiligt. Die deutschen Gemeinden und 
Gemeindeverbände und der Deutsche Ge
meindetag als ihre Spitzenorganisation 
haben, wovon die Öffentlichkeit noch 
nicht in genügendem Maße unterrichtet 
zu sein scheint, sowohl an der Vorberei
tung wie der Durchführung der Olym
pischen Spiele 1936 einen erheblichen An
teil.

Die Durchführung der Familienunter- 
etützung nach der Einführung der all
gemeinen Wehrpflicht ist durch eine Reihe 
von Anregungen und Verbesserungsvor- 
schlägen des Deutschen Gemeindetages 
erleichtert worden. Entsprechendes gilt 
für die Ehestandsdarlehen und die Kin
derbeihilfen des Reichs. Wir haben uns 
mehrfach mit Erfolg für eine soziale Aus
gestaltung der Kinderbeihilfen und vor 
allem für eine Erweiterung des Personen
kreises der Beihilfeberechtigten eingesetzt.

Eine steigende Bedeutung hat die Mit
arbeit des Deutschen Gemeindetages auf 
dem Gebiet der Fettversorgung der min
derbemittelten Bevölkerung.

Mit den Aufgaben, die die Vereinheit
lichung des Gesundheitswesens mit sich 
bringt, haben vir uns, insbesondere der 
Ausschuß für Wohlfahrtspflege, im Be
richtsjahr mehrfach befaßt. Die Zusam
menarbeit insbesondere mit der Gesund
heitsabteilung des Reichsministeriums des 
Innern war fruchtbar, wie ich hoffe, für 
beide Teile. Im Vordergrund unserer 
Sorge stand und steht die Aufrechterhal
tung der Einheit der Familienfürsorge, 
eine Forderung, deren Berechtigung zu 
unserer Freude von den beteiligten Stellen 
immer mehr anerkannt wird.

Auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 
ist ein Gesetz über die Konzessionierung 
von Krankenhausneubauten in Vorberei
tung, das zu der notwendigen planwirt
schaftlichen Gesamtregelung des Kran- 
kcnhausncubaucs führen wird.

Zu einer grundlegenden Neuregelung 
des Fürsorgerechts ist es im Geschäftsjahr 
1936 nicht gekommen. Die Erfolge der 
Arbeitsschlacht haben dazu geführt, daß 
jetzt wohl die Fürsorgelasten auf den 
tiefsten Stand gebracht worden sind. Bei 
der Sichtung der Verhältnisse ist fcstzu- 
stellcn, daß die Fürsorgeverbände noch 
über das normale Maß hinaus zusätzliche 
Unterstützung an solche Volksgenossen zu 
leisten haben, die nicht zu dem eigent
lichen Personenkreis der öffentlichen Für
sorge gehören. Ich denke insbesondere 
an die Empfänger von Renten aus der

Sozialversicherung, an kinderreiche Lohn
empfänger oder an Lohnempfänger, die 
kurz arbeiten oder sogar vorübergehend 
beurlaubt sind. Wir haben die Hoffnung, 
daß diese Fragen bei der Neugestaltung 
des Fürsorgerechts und der Arbeitslosen
unterstützung endgültig geregelt werden. 
Die Wohlfahrtspflege der Gemeinden und 
Gemeindeverbände muß auf ihre eigent
liche Zweckbestimmung, eine individuelle 
Fürsorge von hilfsbedürftigen und arbeits
unfähigen Personen zu sein, wieder in 
vollem Umfange zurückgeführt werden.

Für die Durchführung des Gesetzes 
über die Befreiung von der Pflicht zum 
Ersatz von Fürsorgekosten bringen die 
deutschen Gemeinden und Gemeindever
bände aus allgemeinen politischen und 
sozialpolitischen Gesichtspunkten ganz 
erhebliche finanzielle Opfer.

Neben einer Änderung des materiellen 
Fürsorgerechts ist im Rahmen der Neu
ordnung des Finanzausgleichs auch eine 
Neugestaltung, unter Umständen auch 
eine Umorganisation der Bezirksfürsorge
verbände zu erwarten. Wir sind uns einig 
in der Forderung, daß die Fürsorgelasten 
auf den Schultern wirklich leistungsfähi
ger Verbände liegen müssen und daß die 
Fürsorgearbeit nur von fachlich hoch 
qualifiziertem Personal durchgeführt wer
den kann. Eine Schwächung der Stellung 
der Landes- und Bezirksfürsorgeverbände 
wäre unbeschadet von Sonderregelungen 
im Einzelfall nach unserer Auffassung 
höchst bedenklich.

Durch die Reform der Reichsversiche
rung werden die Gemeinden und Ge- 
meindeverbändc in vielfacher Form be
rührt. Der Deutsche Gemeindetag ist eng 
mit den Gemeindeunfallversicherungsver
bänden, die in einer beim Deutschen Ge- 
mcindetag gebildeten Reichsarbeitsge
meinschaft zusammengeschlossen sind, 
verbunden. Weitere Versicherungsträger, 
an denen insbesondere die preußischen 
Provinzen ein unmittelbares Interesse 
haben, sind die Landesversichcrungsan- 
stalten und die landwirtschaftlichen Be- 
iufsgenossenschaften. Wir vertreten die 
Auffassung, daß die Verbindung dieser 
beiden Versicherungsträger mit den hö
heren Gemeinde verbänden unter keinen 
Umständen gelockert oder gar aufgehoben 
werden darf. Ebenso wäre eine Abtrennung 
der unteren Versicherungsbehörden, also 
der Versicherungsämter, die den Stadt- 
und Landkreisen angcgliedcrt sind, eine 
Maßnahme, die der von uns allen er
strebten Vereinheitlichung der Verwal-
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tung gerade auch bei den Landkreisen ent
gegenlaufen würde.

Ich kann die Betrachtung über die so
zialpolitischen Aufgaben nicht schließen, 
ohne in Dankbarkeit der engen Zusam
menarbeit zu gedenken mit allen in Be
tracht kommenden Stellen und Gliede
rungen der Partei, insbesondere der Deut
schen Arbeitsfront, der NSV., der HJ. 
und der NSKOV. Unbeschadet gegen
sätzlicher Auffassungen in Einzelfragen hat 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
diesen Organisationen die sozialpolitische 
Arbeit auch der deutschen Gemeinden 
und Gemeindeverbände in entscheidender 
Weise gefördert.

Zum Schluß darf ich noch auf die Ak
tion zur Schaffung von HJ.-Heimen ver
weisen, die der Deutsche Gemeindetag, 
wie schon aus der Mitgliedschaft seines 
Vorsitzenden im Ehrenausschuß der HJ.- 
Hcimaktion ersichtlich ist, mit allen Kräf
ten, natürlich im Rahmen der finanziellen 
Möglichkeiten der Gemeinden, zu fördern 
bemüht ist. Auch wir sehen in der Schaf
fung geeigneter und würdiger Unterkunfts
räume für die HJ. eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für eine großzügige Ar
beit an der deutschen Jugend.“

Geschäftsanweisung für die Bczirksvor- 
steher, Bezirksvorsteher - Stellvertreter, 
Pfleger und Pflegerinnen gemäß § 18 der 
Satzung der öffentlichen Jugendhilfe und 
der öffentlichen Fürsorge im Stadtkreis 

Halle vom 6. Dezember 1935.1)

I. Allgemeines.
§ i

Die ehrenamtliche Mitarbeit ist bei der 
Erfüllung der der öffentlichen Fürsorge 
und Jugendhilfe gestellten Aufgaben un
entbehrlich. Sie soll zu einer engen Ver
bundenheit der öffentlichen fürsorgeri
schen Arbeit mit allen Bevölkerungs
kreisen führen.

§2
(1) Die Mitwirkung ist Dienst am 

Volksganzen. Die Ausübung der ehren
amtlichen Tätigkeit erfordert Hingabe 
und verantwortungsbewußte Haltung in
nerhalb der Volksgemeinschaft. Durch 
die ehrenamtliche Mitarbeit wird das 
Vertrauen der Bevölkerung zur öffent
lichen Fürsorge und Jugendhilfe und 
damit zur Gemeindebehörde gefestigt.

*) Vgl. DZW. XII S. 410.
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(2) Bei aller fürsorgerischen Arbeit 
müssen die Mitarbeiter stets dessen ein
gedenk sein, daß das Ziel jeder Fürsorge 
die Stärkung der Selbstverantwortung 
und Selbsthilfe ist. Soweit ein junger 
Mensch der öffentlichen Fürsorge bedarf, 
ist es deren vornehmste Pflicht, darüber 
zu wachen, daß er ein gesundes Glied 
der deutschen Volksgemeinschaft wird. 
Das wirksamste Mittel zur Erreichung 
dieser Ziele ist die vorbeugende Hilfe. 
Daher darf auch der Pfleger seine Auf
gaben nicht nur in der Behebung des 
augenblicklichen Notstandes sehen, son
dern er muß vorausschauend alle Möglich
keiten erschöpfen, die die leibliche und 
seelisch gesunde Entwicklung des ein
zelnen und der Familie fördern.

(3) Alle Mitarbeiter sind hinsichtlich 
der ihnen bei der Ausübung ihres Amtes 
bekannt werdenden Tatsachen zu streng
ster Verschwiegenheit gegen Dritte ver
pflichtet. Diese Pflicht der Verschwiegen
heit für alle Angelegenheiten, die während 
der amtlichen Tätigkeit zu seiner Kennt
nis gelangen, bleibt auch dann bestehen, 
wenn der Pfleger aus seinem Amte aus- 
geschieden ist.

§3
(1) Die ehrenamtlichen Bezirksvorste

her, Bezirksvorsteher-Stclivertreter, Pfle
ger und Pflegerinnen werden gemäß § 22 ff. 
DGO. durch den Oberbürgermeister be
stellt.

(2) Die Bezirksvorsteher und Bezirks
vorsteher-Stellvertreter werden jeweils 
auf die Dauer von 6 Jahren bestellt, die 
Pfleger und Pflegerinnen auf unbestimmte 
Zeit.

(3) Die Bestellung kann jederzeit zu
rückgenommen werden.

(4) Die Bezirksvorstehcr und deren 
Stellvertreter erhalten eine Anstellungs- 
Urkunde als Ehrenbeamter, die Pfleger 
und Pflegerinnen werden zu ehrenamt
licher Mitwirkung bestellt.

Die Bezirksvorstehcr, Stellvertreter, 
Pfleger und Pflegerinnen erhultcn ferner 
einen amtlichen Ausweis sowie einen 
Abdruck der Satzung über die Regelung 
der öffentlichen Jugendhilfe und der 
öffentlichen Fürsorge im Stadtkreis Halle 
sowie einen Abdruck dieser Geschäfts
anweisung.

§“

(1) Der Bürger kann eine ehrenamt
liche Tätigkeit aus wichtigen Gründen 
ablehncn oder sein Ausscheiden verlangen



(§ 23 DGO.). Der Oberbürgermeister 
oder 6ein Beauftragter führen die Be
zirksvorsteher und ihre Stellvertreter in 
ihr Amt ein.

(2) Die Pfleger und Pflegerinnen werden 
durch den Vorsteher der Bezirkskommis
sion oder in seiner Verhinderung durch 
seinen Stellvertreter eingeführt.

II. Eingliederung der ehrenamt
lichen Mitarbeit in die Arbeit des 
öffentlichen Fürsorgewesens und 
der öffentlichen Jugendhilfe.

§5
(1) Die Pfleger und Pflegerinnen wirken 

neben der beruflichen Familienfürsorge 
ehrenamtlich in der öffentlichen Für
sorge mit.

(2) Das Gebiet der Stadt wird in Für- 
sorgebczirke aufgctcilt. In jedem Bezirk 
ist eine hauptamtliche Bezirksfamilien
fürsorgerin tätig. In jedem dieser Bezirke 
werden ehrenamtliche Pfleger bestellt, 
deren Zahl 15 je Bezirk in der Regel nicht 
übersteigen soll.

(3) Aufgaben der Bczirksvorstcher, der 
Stellvertreter und der ehrenamtlich mit
wirkenden Pfleger sind:

1. Beratung und Begutachtung von 
Einzclfällcn, die von den Pflegern 
oder dem Jugend- und Fürsorgeamt 
vorgclcgt werden,

2. gegenseitiger Erfahrungsaustausch 
und Übermittlung von Anregungen 
an das Jugend- und Fürsorgeamt,

3. enge Fühlungnahme mit dem zu
ständigen Block- und Zellenwaltcr 
der NSV. und der sonstigen freien 
Wohlfahrtspflege zum Zwecke der 
planmäßigen Zusammenarbeit in 
den einzelnen Fürsorgcfällen,

4. Vorschläge für Vormünder, Pfleger, 
Beistände, Helfer für die Führung 
von Schutzaufsichicn.

(4) Die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
können nach Ermessen des Jugend- und 
Fürsorgeamtes auf Grund der diesem 
übertragenen Arbeiten auch mit anderen 
Aufgabengebieten betraut werden.

§6
(1) Der Bezirksvorstchcr bzw. sein 

Stellvertreter versammelt die Pfleger und 
Pflegerinnen mindestens einmal monatlich 
zu gemeinsamer Beratung. Die Einladung 
ergeht schriftlich mit Angabe der Tages
ordnung. An diesen Zusammenkünften 
nimmt ein vom Jugend- und Fürsorgeamt 
bestimmter Beamter und die für den

Bezirk zuständige Bezirksfamilienfürsor
gerin teil. Den Vorsitz führt der Bezirks
vorsteher und in seiner Behinderung sein 
Stellvertreter.

(2) Über das Ergebnis der Verhandlung 
ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
vom Bezirksvorstchcr bzw. seinem Ver
treter und dem jeweiligen Protokollführer 
zu unterzeichnen und dem Jugend- und 
Fürsorgeamt in einem Stück (Durch
schreibeverfahren) zuzuleitcn ist.

§7
(1) Der Bezirks Vorsteher hat alle, ins

besondere alle neu bestellten Pfleger vor 
Beginn ihrer Tätigkeit eingehend über 
ihre Aufgaben und Pflichten zu unter
richten.

(2) Er verteilt die Pflegefalle an die 
einzelnen Pfleger. Grundsätzlich bildet 
die Zuteilung nach dem Wohnbezirk des 
einzelnen Pflegers die Grundlage der Zu
teilung, um die nahe Verbundenheit des 
Pflegers mit den Einwohnern seines Be
zirks sichcrzustellcn. Das schließt jedoch 
nicht aus, daß auf die Eigenart des 
Pflcgefallcs und auf die persönliche Eig
nung des einzelnen Pflegers oder der 
Pflegerin bei der Zuteilung der Pflege
fälle Rücksicht genommen werden soll.

(3) Der Bezirksvorstchcr kann auch 
in besonders gelagerten Einzclfällcn selbst 
Pflcgefälle übernehmen.

§8
(1) Der Pfleger ist verpflichtet, die Ver

hältnisse der ihm zugctciltcn Hilfs
bedürftigen klarzustellcn und insbesondere 
durauf zu achten, daß Selbstverantwor
tung und Selbsthilfe der öffentlichen Für
sorge vorangehen. Um den erforderlichen 
Einblick zu gewinnen, hat erHausbcsuche 
sowie sonstige geeignet erscheinende Er
mittlungen vorzunehmen. Der Umfang 
der Wiederholungsbesuche wird dem 
pflichtmäßigen Ermessen des Pflegers 
überlassen. Es wird jedoch erwartet, daß 
er sich fortlaufend von dem Ergehen der 
Pfleglinge sowie einer etwaigen Änderung 
der Verhältnisse überzeugt und in den 
regelmäßigen Bczirkszusammenkttnften 
über den Pflcgcfall berichtet. Er hat 
auch jede festgestelltc Änderung unver
züglich dem Jugend- und Fürsorgeamt 
mitzutcilcn, damit die notwendigen Maß
nahmen getroffen werden können.

(2) Ist ein Pfleger mit einem Hilfe
suchenden verwandt oder steht er zu 
ihm in einem besonderen vertraglichen 
oder sonstigen persönlichen Verhältnis,
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so darf ihm dieser Fürsorgefall nicht über
tragen werden.

(3) Ist der Pfleger vorübergehend an 
der Ausübung des Amtes verhindert, so 
hat er den Bezirksvorstcher unverzüglich 
zu benachrichtigen.

§9
(1) Die ehrenamtlichen Vorsteher und 

Pfleger führen mit dritten Stellen keinen 
selbständigen Schriftverkehr, vielmehr 
vermittelt jeglichen Schriftverkehr der 
Bezirke untereinander sowie den Ver
kehr mit allen sonstigen Stellen in- und 
außerhalb der Stadtverwaltung aus
schließlich das Jugend- und Fürsorgeamt.

(2) Der Schriftwechsel des Jugend- und 
Fürsorgeamtes mit den Pflegern sowie 
der Pfleger mit dem Amt geht durch die 
Hand des Bezirksvorstchers.

§ 10
(1) Über jeden laufenden Pflegefall 

wird von dem Bczirksvorsteher und dem 
Pfleger, dem der Pflegcfall zugeteilt wor
den ist, ein Kartcnblatt geführt.

(2) Beim Umzug von Pfleglingen in einen 
anderen Bezirk sind die vollständigen 
Karteikarten dem Jugend- und Fürsorge
amt zur Weiterleitung an den für die 
neue Wohnung zuständigen Bezirk mit 
der neuen Wohnungsangabc abzugeben.

(3) Zieht der Hilfsbedürftige innerhalb 
des gleichen Bezirks um, so hat der 
Pfleger dem Jugend- und Fürsorgeamt 
nur die neue Anschrift mitzutcilen. Das 
Kartcnblatt verbleibt jedoch im Bezirk.

III. Die Mitarbeit in der wirt
schaftlichen Fürsorge.

§ n
(1) Die Fürsorge hat dem Hilfsbedürf

tigen den notwendigen Lcbcnsbedurf zu 
gewähren.

(2) Hilfsbedürftig ist, wer den notwen
digen Lebensbedarf für sich und seine 
untcrhaltungsberechtigtcn Angehörigen 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen 
Kräften und Mitteln beschaffen kann 
und ihn auch nicht von anderer Seite, 
insbesondere von Angehörigen, erhält. 
Bei der Feststellung der Verhältnisse ist 
besonders zu berücksichtigen, daß für die 
Beurteilung der Hilfsbedürftigkeit für 
die Gewährung öffentlicher Unterstützung 
nicht die Verhältnisse des einzelnen, son
dern aller derjenigen ausschlaggcbcr ' 
sind, die in Familien- bzw. Haushalts- 
gemcinschaft leben. Sie müssen soweit

als möglich für einander einstehen, dem- 
entsprechend vor Eintritt der öffent
lichen Fürsorge die gemeinsamen Ein
künfte einsetzen und zunächst aus eigenen 
Mitteln den gemeinsamen Bedarf be
streiten.

(3) Zur Verhütung von Hilfsbedürftig
keit kann auch vorbeugend eingetreten 
werden.

(4) Als unterhaltsberechtigte Angehö
rige des Hilfsbedürftigen im Sinne des 
Absatzes 2 gelten der Ehegatte und die 
noch nicht erwerbsfähigen minderjährigen 
Kinder beider Ehegatten, solange ein 
gemeinsamer Haushalt geführt wird.

(5) Zum notwendigen Lebensbedarf ge
hören :

a) der Lebensunterhalt, insbesondere 
Unterkunft, Nahrung, Kleidung und 
Pflege,

b) Krankenhilfe sowie Hilfe zur Wie
derherstellung der Arbeitsfähigkeit,

c) Hilfe für Schwangere und Wöch
nerinnen,
außerdem:

d) bei Mindcnährigcn Erziehung und 
Erwerbsbefähigung,

c) bei Blinden, Taubstummen und 
Krüppeln Erwcrbsbcfähigung. 

Nötigenfalls ist der Bcstattungsauf- 
wand zu bestreiten.

§ 12
(1) Der Antrag auf öffentliche Unter

stützung ist von dem Hilfsbedürftigen in 
der Sprcchstelle der für den Wohnbezirk 
zuständigen Bezirksfamilienfürsorgerin zu 
stellen. Kriegsbeschädigte können ihre 
Anträge unmittelbar im Jugend- und 
Fürsorgeamt bei dem für die Erledigung 
zuständigen Sachbearbeiter Vorbringen.

(2) Für Wanderer ist die Abteilung 
Wandererfürsorge des Jugend- und Für
sorgeamtes zur Entgegennahme der An
träge zuständig.

§ 13
(1) Die erste örtliche Nachprüfung nach 

Aufnahme des Antrages in der Sprech
stelle ist von der Bezirksfamilienfürsor
gerin durchzuführen.

(2) Die erste Aufnahmcverhnndlung 
und der Prüfungsbericht der Bczirks- 
familicnfürsorgcrin werden im Durch
schreibeverfahren aufgenommen. Der 
Durchschlag geht dem Bczirksvorsteher 
zur Erörterung in der nächsten Sitzung zu.

(3) Der Bczirksvorsteher teilt den Un
terstützungsfall einem Pfleger zu (s. § 7 
Ziff. 2). Die Stellungsnahme des Pflegers
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und des Bezirks Vorstehers wird an das 
Jugend- und Fürsorgeamt zur Auswer
tung weitergeleitet.

§ 14
(1) Dem Hilfesuchenden steht gegen 

die Versagung der öffentlichen Hilfe oder 
gegen Art und Maß der Fürsorge gesetz
lich der Einspruch zu (FV. §3a, Prcuß. 
Ausführungsverordnung zur FV. § 20).

(2) Der Einspruch ist schriftlich beim 
Jugend- und Fürsorgeamt cinzureichen.

(3) Gegen die Entscheidung der Ein
spruchsstelle steht dem Hilfsbedürftigen 
das gesetzliche Recht der Beschwerde an 
den Regierungspräsidenten in einer Frist 
von 2 Wochen zu.

§15
(1) Die laufenden Unterstützungsfälle 

sind dauernd zu überwachen. Es ist 
darauf zu achten, daß die Unterstützung 
dem jeweiligen Bedürfnis entspricht.

(2) Grundsätzlich soll die Einteilung 
der Unterstützungsmittel dem Fürsorge
empfänger überlassen bleiben, damit seine 
Selbständigkeit nicht unnötig einge
schränkt wird. Ergibt jedoch die Nach
prüfung, daß z. B. die Miete nicht oder 
nicht regelmäßig abgeführt wird, so ist 
das dem Jugend- und Fürsorgeamt mit
zuteilen, damit sic unmittelbar an den 
Vermieter überwiesen werden kann. Auch 
die sonstige unsachgemäße Verwendung 
der Unterstützungsmittel muß dem Ju
gend- und Fürsorgeamt angczcigt werden, 
sofern Rat und Belehrung nichts fruchten.

§16
(1) Die Nachprüfung der Anträge auf 

Aufnahme in geschlossene Pflege (Unter
bringung in Heimen) obliegt der beruf
lichen Bezirksfamilienfürsorgerin.

(2) Geschlossene Pflege für Erwachsene 
soll nur gewährt werden, wenn der Hilfs
bedürftige infolge von Altersschwäche 
oder Gebrechlichkeit besonderer Pflege 
bedarf oder wenn sein geistiger oder sitt
licher Zustand besondere Maßnahmen zur 
Heilung, Pflege oder Bewahrung erfordert.

§17
(1) Die Hilfsbedürftigen werden auf 

Grund des mit der Kasseuärztlichen Ver
einigung, Bczirksstcllc Halle, abgeschlos
senen Vertrages durch die der Kassen
ärztlichen Vereinigung angcschlosscnen 
Ärzte cinschl. der Univ.-Polikliniken auf

Grund von Krankenscheinen ärztlich 
versorgt.

(2) Die Krankenscheine werden aus
schließlich durch das Jugend- und Für
sorgeamt ausgestellt.

(3) In besonders eiligen Notfällen kann 
der Hilfsbedürftige den Arzt ohne vor
herige Einholung eines Krankenscheines 
nach den dafür gültigen gesetzlichen Vor
schriften in Anspruch nehmen.

(4) Die ärztlichen Verordnungen für 
Hilfsbedürftige werden auf Kosten des 
Jugend- und Fürsorgeamtes von sämt
lichen Apotheken inHalle, nach vorheriger 
Abstempelung der ärztlichen Verordnung 
im Jugend- und Fürsorgeamt, beliefert.

(5) Diejenigen ärztlichen Verordnungen, 
die vom Arzt als besonders eilig kenntlich 
gemacht werden, können ohne vorherige 
Abstempelung im Jugend- und Fürsorge
amt von den Apotheken beliefert werden. 
Als eilig gelten auch die an Sonn- und 
Feiertagen ausgestellten Verordnungen.

(6) Die Einweisung in ein Krankenhaus 
hat im Regelfall durch das Jugend- und 
Fürsorgeamt zu erfolgen. In dringenden 
Notfällen kann eine Einweisung auch 
ohne Zustimmung des Jugend- und Für
sorgeamtes durch den behandelnden Arzt 
unmittelbar vorgenommen werden.

(7) Die zahnärztliche Behandlung der 
Hilfsbedürftigen wird auf Grund eines 
im Jugend- und Fürsorgeamt auszu- 
stellenden Zuweisungsscheines durch das 
zahnärztliche Institut der Universität 
durchgeführt.

§ 18
(1) Das Ableben eines Unterstützten 

hat der Pfleger dem Jugend- und Für
sorgeamt unverzüglich mitzutcilcn.

(2) Die Kostcnübcrnahmccrklärung für 
das Begräbnis stellt das Jugend- und 
Fürsorgeamt aus. In Eilfällcn oder bei 
Überführungen an Sonn- und Feiertagen 
kann die Kostenübernahmeerklärung 
nachträglich beantragt werden. Die An
gehörigen haben bei der Übernahme der 
Begräbniskosten auf öffentliche Mittel 
die freie Wahl unter den zugelassenen 
Beerdigungsgeschäften.

(3) Die Maßnahmen zur Sicherung des 
Nachlasses werden durch den Nachlaß
beamten des Jugend- und Fürsorgeamtes 
getroffen. Der ehrenamtliche Pfleger 
soll von sich aus keine selbständigen 
Schritte unternehmen. Er ist jedoch
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verpflichtet, auf Wunsch des Jugend- 
und Fürsorgeamtes gemeinsam mit dem 
beauftragten Beamten den Nachlaß fest
zustellen.

IV. Mitwirkung der ehrenamt
lichen Pfleger auf anderen Ar
beitsgebieten des Jugend- und 

Für sorge amt es.

§ 19
Bei dem Vorschlag von Vormündern, 

Pflegern, Beiständen sowie geeigneten 
Persönlichkeiten für die Führung von 
Schutzaufsichten ist eine sorgfältige Aus
wahl in bezug auf die sachliche und per
sönliche Eignung der Vorzuschlagenden 
zu treffen.

§20
Für alle sonstigen Aufgaben, die nach 

der Satzung (§ 17) und der Geschäfts
anweisung (§ 5 Ziff. 3) den ehrenamt
lichen Pflegern übertragen worden sind 
oder nach der Geschäftsanweisung (§ 5 
Ziff. 4) übertragen werden, gelten die vor
stehenden Vorschriften sinngemäß.

§21
Das Jugend- und Fürsorgeamt gibt 

ein Mitteilungsblatt regelmäßig heraus, 
das allen Mitarbeitern im öffentlichen 
Fürsorgewesen zugeht, und in dem die 
für die Mitarbeiter wesentlichen Gesetze 
und Erlasse, kurz zusammengefaßt, mit
geteilt werden, sowie auch sonstige für 
die laufende Durchführung der ehren
amtlichen Arbeit wesentliche Anordnun
gen, Mitteilungen und Erfahrungsberichte.

§22
Die Geschäftsanweisung tritt mit so

fortiger Wirkung in Kraft.

Halle, den 19. Dezember 1936.

Der Oberbürgermeister 
I. V.

gez. Dr. May.

Lastenausgleich bei Kleinsiedlungen.
Durch die Verordnung zur Kleinsied

lung und Bereitstellung von Kleingärten 
vom 15. 1. 371) (RGBl. I S. 15, 17) ist die 
Verteilung der Fürsorgelasten, die den

Fürsorgeverbänden durch die Unterstüt
zung von hilfsbedürftigen Kleinsiedlem 
entstehen, nur insofern geändert worden, 
als die Frist von 3 Jahren, in der ein 
Kleinsiedler nach dem Bezug der Siedler
stelle einen gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
begründen kann, auf Antrag des aufneh
menden Bezirksfürsorgeverbandes durch 
die oberste Landesbehörde bis um 2 Jahre 
verlängert werden kann. Bei einer Aus
siedlung von ein Land in ein anderes Land 
ist für die Fristverlängerung der Reichs
arbeitsminister zuständig. Ebenso kann 
die Zeit von 3 Jahren, für die der aus- 
siedelnde Bezirksfürsorgeverband dem 
aufnehmenden Bezirksfürsorgeverband 
die Fürsorgekosten zu erstatten hat, um 
2 Jahre verlängert werden.

Unfallversicherung der in der Wohlfahrts
pflege ehrenamtlich tätigen Personen.
Die Rinte in der Unfallversicherung 

wird grundsätzlich nach dem Entgelt be
rechnet, das der Verletzte während des 
letzten Jahres in dem versicherten Betrieb 
bezogen hat, wobei als untere Grenze das 
300fachc des Ortslohns für Erwachsene 
über 21 Jahre festgesetzt ist. Hieraus 
ergaben sich für die in der öffentlichen 
und privaten Wohlfahrtspflege tätigen 
Personen vielfach erhebliche Härten. 
Diese sind durch das Vierte Gesetz über 
Änderungen in der Unfallversicherung 
vom 18. 4. 371) (RGBl. I S. 463) dadurch
beseitigt worden, daß nunmehr für diesen 
Personenkreis die gleichen Vorschriften 
wie für den Feuerwehrdienst, die Hilfe
leistung bei Unglücksfällcn, den Luft
schutz und die Lebensretter gelten. Für 
die Berechnung der Rente wird demnach 
das Erwerbseinkommen in dem Kalender
jahr vor dem Unfall zugrunde gelegt. Er
scheint diese Berechnung unbillig oder 
war dcrVerletztc in dem Kalenderjahr vor 
dem Unfall überhaupt nicht im Haupt
beruf erwerbstätig, so wird der Jahrcs- 
arbeitsverdienst nach billigem Ermessen 
festgesetzt.

Erleidet ein Beamter während einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Wohl
fahrtspflege einen Unfall, so gelten die 
gleichen Vorschriften wie für Unfälle bei 
Lebensretten.

») Vgl. DZW. XII S. 747. l) Vgl. DZW. XIII S. 113.
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€reset*e, Verordnungen nnd Erlasse des Staates 
(Reicli nnd Kiänder)

Viertes Gesetz über Änderungen in der Unfall
versicherung.

Vom 18. April 1937 (RGBl. I S. 463):
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz 

beschlossen, das hiermit verkündet wird:
Artikel 1

Die Reichsversicherungsordnung wird wie 
folgt geändert:

1. Im § 537 Abs. 1 wird hinter dem Wort 
„Wohnstätten“ in Nr. 12 der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nr. 13 angefügt:

„13. Lehrwerkstätten, Fachschulen, Schu

lungen, wenn und soweit sie ihrer Art 
nach den in Nr. 1 bis Nr. 12 genannten 
Betrieben entsprechen.“

lungskurse und ähnliche, der beruf
lichen Ausbildung dienende Einrich-

2. Im § 539b ist statt „§§ 537 bis 539a“ 
zu setzen:

„§ 537 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 12, §§ 538 bis 
539a“.
3. Der § 540 Nr. 1 Abs. 2 Satz 5 erhält fol

gende Fassung:
„Einigen sich die beteiligten Versicherungs
träger nicht, so entscheidet auf Antrag das 
Reichsversicherungsamt.“
4. Der § 544 erhält folgende Fassung:

„§ 544
Gegen Unfälle bei Betrieben, Tätigkeiten 

oder Einrichtungen, die nach den §§ 537 bis 
542 der Versicherung unterliegen (Betriebs
unfälle), sind versichert

1. Arbeiter, Gehilfen, Gesellen, Lehrlinge,
2. Angestellte,

wenn sie in diesen Betrieben, Tätigkeiten 
oder Einrichtungen beschäftigt sind.

Als Arbeiter im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 1 gelten auch Personen, die in Einrich
tungen der im § 537 Ahs. 1 Nr. 13 genannten 
Art zu ihrer beruflichen Ausbildung be
schäftigt werden.

Verbotswidriges Handeln schließt die 
Annahme eines Betriebsunfalls nicht aus.“

2. auf Hausgewerbetreibende, ihren mitar
beitenden Ehegatten und die von ihnen 
beschäftigten Personen.“

7. Im § 549 wird das Wort „Betriebsunter
nehmer“ durch „Unternehmer“ ersetzt.

8. Im § 554c wird hinter den Worten „Be
triebe zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen 
(§ 537 Abs. 1 Nr. 4a),“ eingefügt:

„bei ehrenamtlicher Tätigkeit in der öffent
lichen und freien Wohlfahrtspflege (§ 537 
Abs. 1 Nr. 4b)“.
9. Im § 569b Abs. 1 wird hinter den Worten 

„ihr Beruf ist,“ eingefügt:
„bei den in der öffentlichen und freien Wohl
fahrtspflege ehrenamtlich tätigen Personen“.
10. Der § 569b Abs. 2 Satz 1 erhält folgcnds 

Fassung:
„War der Verletzte in dem Kalenderjahre 
vor dem Unfall nicht im Hauptberuf er
werbstätig oder erscheint die Berechnung 
nach Abs. 1 unbillig, so wird der Jahrcs- 
arbeitsverdienst nach billigem Ermessen 
festgesetzt.“
11. Hinter dem § 569h wird eingefügt:

.,§ 569c
In den Fällen des § 537 Abs. 1 Nr. 13 der 

Reichsversicherungsordnung gilt für die Be
rechnung des Jahrcsarbeitsvcrdicnstcs, so
fern dies für den Verletzten günstiger ist, 
als Tag des Unfalls der Tag vor dem Eintritt 
in die dort hczcichnctcn Einrichtungen, für 
Verletzte, die vor dem Eintritt arbeitslos 
waren, der § 571b.“
12. Hinter dem § 625 wird eingefügt:

„§ 625a
Die Nationalsozialistische Deutsche Ar

beiterpartei ist Träger der Versicherung für 
sich und ihre Gliederungen, wenn der Bc- 

dic Tätigkeit 
Einrichtung

von ihnen unterhalten wird.
Über die Durchführung der Versicherung 

bestimmt der Reichsarheitsministcr im Ein
vernehmen mit dem Stellvertreter des 
Führers das Nähere.“

trieb lür ihre Rechnung geht, 
von ihnen ausgeübt oder die

5. Der § 545a erhält folgenden Satz 2: 
„Das gilt nicht für die nach § 544 Ahs. 2 
versicherten Personen.“
•6. Der § 548 erhält folgende Fassung:

„§ 548
Die Satzung kann die Vcrsicherungs- 

•pflicht erstrecken
3. auf Unternehmer sowie Binncnlotsen, die 

ihr Gewerbe für eigene Rechnung be
treiben.

13. Hinter dem § 629a wird cingcfügt:
„§ 629h

In den Fällen des § 537 Ahs. 1 Nr. 13 
kann das Rcichsvcrsicherungsamt den zu
ständigen Vcrsichcrungsträger bestimmen.“
14. Der § 712 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Satzung kann bestimmen, duß
Unternehmern unter Berücksichtigung der 
Unfälle, die in ihren Betrieben vorgekotninen 
sind, Zuschläge auferlegt oder Nachlässe 
bewilligt werden.“
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15. Im § 733 wird als Satz 2 angefügt: 
„Enthält die Satzung eine solche Bestim
mung, so gilt sie nicht für die Berechnung 
der Beiträge in den Fällen des § 537 Ahs. 1 
Nr. 13, wenn sie es nicht ausdrücklich be
stimmt.“
16. Hinter dem § 894 wird eingefügt:

„§ 894a
Für Gemeindeunfallversichcrungsverbän- 

de gelten § 675, §§ 681 bis 683 mit der Maß
gabe entsprechend, daß in den Fällen der 
§§ 681 und 683 über die Beschwerde der 
Reichsarbeitsminister im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister des Innern entscheidet.

Das Reichsversicherungsamt kann über 
den Inhalt der Satzung Näheres bestimmen.“
17. Im § 894 wird hinter „§§ 649 bis 717,“ 

eingefügt:
„unbeschadet der Vorschrift des § 894a,“.
18. Der § 915 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„Der Unfallversicherung unterliegen
a) die landwirtschaftlichen Betriebe,
b) Lehrwerkstätten, Fachschulen, Schu

lungskurse und ähnliche Einrichtungen,
die der beruflichen Ausbildung für land
wirtschaftliche Betriebe dienen.“

19. Hinter dem § 1010 wird eingefügt:
„§ 1010a

Die Satzung kann bestimmen, daß für 
Betriebe ohne Bodenwirtschaft, für Einrich
tungen der im § 915 Ahs. lb bezeichneten 
Art, für Nebenbetriebe (§ 918) und für ge
werbliche Tätigkeiten (§ 921) feste Bei
träge erhoben werden. Sie hat dann das 
für die Festsetzung und Einziehung der Bei
träge geltende Verfahren zu regeln.“

20. Im § 1046 wird als Nr. 4 folgende Vor
schrift angefügt:

„4. zu ihrer beruflichen Ausbildung in Lehr
werkstätten, Fachschulen, Schulungs
kursen und ähnlichen Einrichtungen be
schäftigt werden, die der Ausbildung 
für die in Nr. 1 bis Nr. 3 genannten 
Tätigkeiten dienen.“

21. Im § 1066g werden die Worte „die 
§§ 564 bis 571“ ersetzt durch „die §§ 564 bis 
569b, 570 bis 571“.

22. Der § 1154 Abs. 1 erhält folgende 
Fassung:

„Die Satzung kann bestimmen, daß 
Unternehmern unter Berücksichtigung der 
Unfälle, die auf ihren Fahrzeugen vorge
kommen sind, Zuschläge auferlegt oder 
Nachlässe bewilligt werden“.
23. Hinter dem § 1170 wird eingefügt:

„§ 1170a
Die Satzung kann bestimmen, daß in den 

Fällen des § 1046 Nr. 4 feste Beiträge er

hoben werden. Sie hat dann das für die 
Festsetzung und Einziehung der Beiträge 
geltende Verfahren zu regeln.“

Artikel 2
§ 8 im Fünften Teil Kapitel II Abschnitt 1 

der Vierten Verordnung des Reichspräsidenten 
zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen 
und zum Schutze des inneren Friedens vom 
8. Dezember 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 699, 
720) fällt weg.

Artikel 3
Die Vorschriften im Artikel 1 Nr. 8 bis 

Nr. 10 gelten für Unfälle, die sich seit dem 
1. Oktober 1933 ereignet haben. Eine rechts
kräftige Entscheidung steht nicht entgegen.

Versicherongsfreiheit der Bezüge nach § 27 
DGO.

RdErl. d. RuPrMdl. v. 31. 3. 1937 — V a VI 
7. 35/37 — (RMBliV. S. 526):

1. Im Anschluß an die von dem RFM. im 
Einvernehmen mit mir getroffene Regelung 
über die Lohnsteuerfreiheit der Bezüge gern. 
§ 27 DGO. (vergl. den RdErl. v. 26. 1. 1937 
— V a VI 7. 92 X/35, RMBliV. S. 169) habe 
ich mit dem RuPrAM. Verhandlungen über 
die Frage geführt, in welchem Umfange die 
Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 
Bürgermeister, Beigeordneten und Kassen
verwalter bei der Feststellung der Angestellten- 
und Arbeitslosenvcrsicherungspflicht dieser 
Amtsträger zugrunde zu legen ist. Das Er
gebnis dieser Verhandlungen kommt für die 
ehrenamtlichen Bürgermeister in dem nach
stehend abgedruckten Schreiben des Rcichs- 
vcrsicherungsamts an den RAM., der sich 
seinerseits den Ausführungen des Reichsver
sicherungsamts angcschlossen hat, zum Aus
druck.

2. Die nachstehenden Ausführungen des 
Reichsversicherungsamts finden auch auf die 
ehrenamtlich tätigen Beigeordneten und Kas- 
senverwalter entsprechende Anwendung. Dem
nach besteht eine Versicherungspflicht für 
ehrenamtliche Bürgermeister, Beigeordnete 
und Kassenverwalter in der Angestellten- und 
Arbeitslosenversicherung nur insoweit, als die 
Aufwandsentschädigung 150 RM übersteigt.

Anlage.
Rcichsversichcrungsamt 

Abt. f. Angestellten-, Knappschafts
und Arbeitslosenversicherung

28. 1. 1937.
Betr. Versicherungspflicht ehrenamt

licher Bürgermeister.
(1) Auch das Reichsversicherungsamt und 

die Rcichsversicherungsanstalt für Angestellte 
haben keine Bedenken dagegen zu erheben, 
daß ohne Einzelnachweis 33% v. H., min
destens aber 50 RM der Aufwandsentschädi
gungen der ehrenamtlich tätigen Bürgermeister
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alsEntschädignng für besondere Aufwendungen 
anzusehen und daher bei der Berechnung der 
Beitrüge zur Angestelltenversicherung außer 
Ansatz zu lassen sind. Hiernach käme für die 
Beitragsberechnung in der Angestellte »Ver
sicherung nur der darüber hinausgeüende 
Betrag in Frage und wäre lediglich nach diesem 
Betrage auch zu beurteilen, ob etwa auf 
Grund des § 10 des Angestelltenvcrsicherungs- 
gesetzes1) in Verb, mit § 1 Ziff. 1 der VO. über 
Versicherungsfreiheit vorübergehender Dienst
leistungen in der Angestelltenversicherung v. 
9. 2. 1923 in der Fass, der VO. v. 19. 12. 1931 
(RGBl. I S. 777) Versicherungsfreiheit in der 
Angcstelltcnversichcrung besteht. Versiche
rungspflicht der ehrenamtlichen Bürgermeister 
in der Angestelltenvcrsichcrung, die ihre Tä
tigkeit nur „nebenher“, also nicht haupt
beruflich aueüben, wird nur dann vorliegen, 
wenn die Aufwandsentschädigung mehr als 
150 RM im Monat beträgt.

(2) Auch vom Standpunkt der Arbeitslosen
versicherung bestehen gegen die vorgeschlagene 
Regelung keine Bedenken. In diesem Sinne 
hat sich auch der Präs, der Reichsanstalt 
geäußert.

An den Reichs- u. Preuß. Arbeitsminister, 
Berlin.

*) Vergl. RGBl. 1924 I S. 563.

Vollzug des Sammlungsges. v. 5. 11. 19341) 
(RGBl. I S. 1086).

RdErl. d. RuPrMdl. v. 5. 4. 1937 — VW 
6000a/25. 9. — (RMBliV. S. 561):

I. In Ergänzung des Abschn. III Ziff. 1 des 
RdErl. v. 14. 12. 1934 — VW 6000a/l. 12.2) 
(MBliV. S. 1531) über Vollzug des Sammlungs
gesetzes v. 5. 11. 1934 weise ich darauf hin, 
daß der Begriff der Öffentlichkeit nach dem 
Sammlungsges. in gleichem Sinne zu verstehen 
ist wie in der über die öffentliche Veranstaltung 
von Lotterien und Ausspielungen ergangenen 
Vorschrift des § 286 StGB.3). Demgemäß ist 
eine Sammlung u. a. nur dann nicht öffentlich 
und daher nicht genehmigungspflichtig, wenn 
sie innerhalb eines eng begrenzten, zahlenmäßig 
kleinen Personenkreises durchgeführt wird, 
dessen Mitglieder in einem näheren, ihnen be
wußten inneren Zusammenhang zueinander 
stehen, und wenn auch der Veranstalter der 
Sammlung zu diesem Personenkreis gehört. 
Steht der Veranstalter außerhalb desselben, 
so liegt eine öffentliche Sammlung im Sinne des 
Sammlungsges. vor. Letzteres wird dann an
zunehmen sein, wenn die Sammlung auf An
ordnung einer zentralen Stelle in dem er
wähnten Personenkreis durchgeführt wird und 
der Anordnende selbst nicht Mitglied dieses 
Personenkreises ist. Die Annahme des Gegen
teils würde zu einer unzulässigen, vom Gesetz-

*) Vgl. DZW. X S. 358.
*) Vgl. DZW. X S. 490. 
s) Vgl. RGBl. 1876 S. 40.

geber nicht gewollten Ausdehnung des Begriffs 
der nicht öffentlichen Sammlung führen.

II. § 15 Ziff. 4 des Sammlungsges. stellt die 
sogenannten Kirchenkollekten von der Ge
nehmigungspflicht frei. Wenn auch der Begriff 
der Kirchenkollekte an sich durch die Art ihres 
Ertrages (Geld, Sachspenden oder geldwerte 
Leistungen) nicht begrenzt ist, so ist doch da
von auszugehen, daß die Kirchenkollckte 
üblicherweise eine Geldsammlung ist. Diese 
Sammlungsart wird daher durch § 15 Ziff. 4 
aaO. in erster Linie erfaßt. Sammlungen von 
Sachspenden oder gcldwerten Leistungen in 
der im § 15 Ziff. 4 aaO. bestimmten Form 
gelten nur dann als Kirchenkollcktcn im Sinne 
dieser Vorschrift, wenn sie beim Inkrafttreten 
des Sammlungsges. (1. 11. 1934) als Samm
lungen bei Gottesdiensten in Kirchen oder in 
kirchlichen Versammlungsräumen ortsüblich 
waren und tatsächlich durchgeführt wurden, 
was der Veranstalter in Zweifelsfällen nach
zuweisen hat.

III. Kirchliche Versammlungsräume im 
Sinne des § 15 Ziff. 4 des Sammlungsges. sind 
allseitig umschlossene Räume, in denen üb
licherweise kirchlich-religiöse Handlungen vor
genommen werden. Die im Eigentum der 
Kirchengemeinde stehenden Gemeindehäuser 
gelten als kirchliche Versammlungsräume, 
nicht dagegen die Friedhöfe.

Verordnung über das Fürsorgerecht im Saarland.
Vom 30. März 1937 (RGBl. I S. 428):

Auf Grund des Gesetzes über die vorläufige 
Verwaltung des Saarlandcs vom 30. Januar 
1935 (Reichsgesctzbl. I S. 66) wird folgendes 
verordnet:

§i.
Die preußischen Gesetze und Verordnungen 

zur Durchführung der Fürsorgepflichtverord- 
nung sind in ihrer jeweils geltenden Fassung 
im Saarland sinngemäß anzuwenden.

§2.
Diese Verordnung tritt am 1. April 1937 in 

Kraft. Mit dem gleichen Tage treten die ab
weichenden Vorschriften im § 1 Abs. 2 und § 8 
Abs. 1 der Verordnung über die Überleitung 
des Fürsorgerechts im Saarland vom 23. März 
19351) (Reichsgesctzbl. J S. 416) außer Kraft.

Vermittlung von Fürsorgezöglingen in land
wirtschaftliche Betriebe.

RdErl. d. RuPrMdl. v. 29. 4. 1937 — VW 
2459/9. 4. 37 — (RMBliV. S. 697):

Der Präs, der Reichsanstalt für Arbeits
vermittlung und Arbeitslosenversicherung hat 
den nachstehenden RdErl. an die Präs, der 
Landesarbeitsämter gerichtet, von dem ich 
hiermit im Anschluß an meinen RdErl. v. 
11. 2. 1935 — VW 2459/11. 1. (MBliV. S. 213) 
Kenntnis gebe.

») Vgl. DZW. XI S. 140.
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Anlage.
Der Präsident der Rcichsanstalt 

für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung.

G.-Z.: II 5590/329.
Berlin, den 24. 2. 1937.

(1) Der Deutsche Gemeindetag in Berlin 
ist an den RuPrMdl. mit dem Antrag heran
getreten, die Vermittlung von Fürsorge
zöglingen in landwirtschaftliche Betriebe durch 
die Arbeitsämter zu erleichtern1). Um sicher
zustellen, daß für den Einsatz in der Land
wirtschaft nur wirklich geeignete Fürsorge
zöglinge zugelassen werden, bitte ich die 
Eignung im Einzelfalle besonders sorgfältig 
zu prüfen. Soweit die Fürsorgeerziehungs
behörde die körperliche, geistige und mora
lische Eignung des Jugendlichen für den Ein
satz in der Landwirtschaft bescheinigt, wird 
durch das Arbeitsamt eine ärztliche Nach
untersuchung nur in den Fällen zu veranlassen 
sein, in denen berechtigte Zweifel an der 
Geeignetheit des Fürsorgezöglings bestehen. 
Die Vermittlung muß ferner von der Bedingung 
abhängig bleiben, daß sich der in Betracht 
kommende Betriebsführer zur Einstellung 
eines Fürsorgezöglings bereit erklärt.

(2) Die für die Vermittlung von Fürsorge- 
zöglingcn in die Landwirtschaft festgesetzten 
Höchstzahlen sind nach Wegfall der Gewäh
rung von Förderungsbeihilfen für Einzelland- 
helfcr gegenstandslos geworden.

*) Vorgang: RdErl. v. 27. 12. 1934 — II 
5590/854 (MBliV. 1935 S. 213, DZW. X S. 501).

Mütter- und Säuglingsberatungsstellen. 
RdErl. d. RuPrMdl. v. 21. 4. 1937 — IV C 

5795/37/5300 — (RMBliV. S. 683):
(1) Mit RdErl. v. 16. 2.1935 — IVd 24S/351) 

{MBliV. S. 275) habe ich eine Anordnung des 
Hauptamtes für Volkswohlfahrt der NSDAP, 
v. 16. 1. 1935 über Einrichtung von Müttcr- 
und Säuglingsberatungsstellen veröffentlicht 
mit dem Ersuchen, im Sinne der in dieser 
Anordnung gegebenen Richtlinien zu ver
fahren und für eine gute Zusammenarbeit 
■der Gesundheitsämter mit den Dienststellen 
der NSV. zu sorgen. Die Anordnung des 
Hauptamtes für Volkswohlfahrt war von 
der Feststellung ausgegangen, daß die gesund
heitliche Überwachung und ärztliche Beratung 
der Mütter, Säuglinge und Kleinkinder grund
sätzlich durch die amtlichen Beratungsstellen 
der Gesundheitsämter zu erfolgen hat. Dieses 
Aufgabengebiet ist den staatl. und kommunal. 
Gesundheitsämtern durch das Ges. über die 
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens v. 
3. 7. 1934 (RGBl. I S. 531) und seine Durchf.- 
Best. ausdrücklich zugewiesen. Demgegenüber 
ist in der erwähnten Anordnung das Äufgabcn-

*) DZW. XI S. 54.

gebiet des Hauptamtes für Volkswohlfahrt 
dahin abgegrenzt, im Rahmen des Hilfswerkes 
„Mutter und Kind“ die Arbeit der amtlichen 
Beratungsstellen zu ergänzen und Mittel für 
die zweckmäßige Ernährung und wirtschaft
liche Hilfe zur Verfügung zu stellen. Mit 
Rücksicht darauf, daß die Gesundheitsämter 
sich im Aufbau befinden, war zugleich die 
Anordnung getroffen, daß dort, wo die amt
lichen Beratungsstellen nicht ausreichen, in 
erster Linie die vorhandenen Beratungsstellen 
des Hauptamtes für Volkswohlfahrt zunächst 
so lange weitergeführt oder auch durch neue 
ergänzt werden könnten, bis die Übernahme 
auf die Gesundheitsämter gewährleistet sei.

(2) Diese Richtlinien, die im Einvernehmen 
mit mir hcrausgegeben sind, bilden auch heute 
noch eine geeignete Grundlage, um in erfolg
reicher Zusammenarbeit die Säuglingssterb
lichkeit zu bekämpfen und die Fürsorge für 
Mutter und Kind in allen Bezirken gleichmäßig 
durchzuführen.

(3) Während im allgemeinen die Zusammen
arbeit der Gesundheitsämter mit den Krcis- 
amtsleitungen der NSV. sich immer erfolg
reicher gestaltet und zu einem erfreulichen 
Rückgang der Säuglingssterblichkeit geführt 
hat, scheinen in vereinzelten Bezirken diese 
Richtlinien bei der Einrichtung amtlicher Be
ratungsstellen und bei Aufhebung von Be
ratungsstellen des Hauptamtes für Volkswohl
fahrt nicht genügend beachtet worden zu sein.

(4) Ich bringe daher den RdErl. v. 16. 2.1935 
erneut in Erinnerung und ersuche die Gesund
heitsämter, sich bei der Durchführung der 
Säuglingsfürsorge in weitgehendem Maße der 
Hilfe der zuständigen Stellen des Haupt
amtes für Volks Wohlfahrt zu bedienen.

(5) Folgende Grundsätze sind hierbei zu 
beachten:

a) Soweit die Mütter- und Säuglingsbera
tungen nicht in den Räumen der Gesundheits
ämter abgchaltcn werden können, ist bei der 
Einrichtung amtlicher Säuglingsbcratungsstel- 
lcn eine räumliche Verbindung mit den Hilfs
stellen „Mutter und Kind“ der NSV. anzu
streben. Auf jeden Fall empfiehlt es sich zur 
Vermeidung von Doppclarbcit, zu den amt
lichen Beratungsstunden Schwestern und Hel
ferinnen des Hauptamtes für Volkswohlfahrt 
hinzuzuziehen, um so eine enge Fühlungnahme 
mit den Hilfsstellen der NSV. zu ermöglichen.

b) Dort, wo die Gesundheitsämter noch keine 
eigenen Beratungsstellen besitzen und trotz 
dringenden Bedarfs nicht einrichten können, 
sind die von der NSV. eingerichteten oder neu 
cinzurichtcndcn Beratungsstellen weitgehend 
zu unterstützen. In diesem Falle unterstehen 
die ärztlichen Mütter- und Säuglingsberatungs- 
steilen der NSV. der Aufsicht des zuständigen 
staatlichen Gesundheitsamts. Die Übernahme 
einer Beratungsstelle der NSV. durch ein 
staatliches Gesundheitsamt darf erst dann 
erfolgen, wenn die Weiterführung der Bera
tungsstelle gesichert ist. Durch Schaffung 
eines möglichst engmaschigen Netzes von Be-
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ratungsstellcn muß vermieden werden, daß 
durch weite Entfernungen zwischen dem Wohn
ort der Mutter und dem Ort der Sprechstunde 
der Besuch der letzteren unterbleibt. Gege
benenfalls sind fliegende ärztliche Beratungs
stellen cinzurichtcn.

c) Die Gesundheitspflegerinnen der Gesund
heitsämter haben mit den Volkspflegcrinncn 
und ehrenamtlichen Hilfskräften der NSV. 
eng zusammenzuarbeiten. Insbesondere wer
den gemeinsame Besprechungen dazu dienen, 
die Arbeitsgebiete gegeneinander abzugrenzen, 
um Doppelbetreuung zu vermeiden. Gegen die 
Abhaltung von Beratungsstunden durch die 
Volkspflegerinnen der NSV. und NS.-Ge- 
mcindeschwestcm im Aufträge des staatlichen 
Gesundheitsamtes werden Bedenken nicht zu 
erheben sein. Die im § 59 der Dritten Durchf.- 
VO. zum Ges. über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens v. 30. 3. 1935 (RMB1. S. 
327) und durch RdErl. v. 18. 10. 1934 — III a 
IV 2678/342) empfohlene Mitarbeit der Heb
ammen als Hilfsorgane der Gesundheitsämter 
wird durch diesen RdErl. nicht berührt.

(6) Sollten sich trotzdem Schwierigkeiten 
ergeben, wird es Aufgabe der Mcdizinaldczcr- 
nenten der Regierungen und Länder sein, durch 
Verhandlungen mit den Gauämtern für Volks
wohlfahrt eine Klärung herbeizuführen. Ober
stes Ziel unserer Maßnahmen muß es bleiben, 
eine einheitlich ausgcrichtetc planmäßige Be
kämpfung der Säuglings- und Klcinkindcr- 
stcrblichkeit zu erreichen und die Heran
ziehung eines gesunden Nachwuchses zu ge
währleisten.

2) Nicht veröffentlicht.

Erlaß des Führers and Reichskanzlers über die 
Stiftung „Invalidcnhaus Berlin“.

Vom 30. März 1937 (RGBl. I S. 445):
I.

Auf Vortrag des Reichskriegsministers be
stimme ich, daß die Stiftung „Invalidcnhaus 
Berlin“ ab 1. April 1937 wieder in die Ver
waltung des Reichskriegsministers übergeht.

II.
Um den Insassen des Invalidcnhauscs eine 

allen Ansprüchen der Fürsorge gerecht wer

dende Unterbringung bieten zu können, er
richtet die Stiftung „Invalidenhaus Berlin“ in 
einem Vorort der Reichshauptstadt eine In- 
validensicdlung, in der die Invaliden eine im 
Sinne des Stifters landverbundene Unterbrin
gung finden. Der Bau dieser Siedlung, die aus 
Mitteln des Reichskriegsministeriums errichtet 
wird, ist alsbald zu beginnen.

III.
Die frei werdenden Baulichkeiten des In

validenhauses stehen dem Reichkriegsmini- 
stcrium zur anderweitigen Verwendung zur 
Verfügung.

IV.
Die Durchführung im einzelnen regelt der 

Reichskriegsminister im Benehmen mit dem 
Reichs- und Preußischen Arbeitsminister.

Begründung zu dem Gesetz über Änderungen 
auf dem Gebiete der Reichsversorgung vom 

19. 3. 19371)

(RAB1. S. V 20):

Mit dem Gesetz über Änderungen auf dem 
Gebiete der Reichsversorgung vom 3. Juli 1934 
wurden durch Einführung der Frontzulage 
auch in der Versorgung die großen Opfer 
anerkannt, die unsere Frontkämpfer in freu
diger Hingabe für Volk und Vaterland ge
bracht haken. Da jedoch damals größere 
Verbesserungen für die Kriegshinterbliebenen 
unaufschiebbar waren, konnte die Frontzulage 
zunächst nur den über 50 Jahre alten oder um 
mindestens 70 v. H. in ihrer Erwerbsfähigkeit 
beeinträchtigten Frontkämpfern gewährt wer
den.

Seit dem 1. April 1936 wird die Frontzulage 
auch den um 60 und 50 v. H. in ihrer Erwerbs
fähigkeit beeinträchtigten Kriegsbeschädigten 
ohne Rücksicht auf Alter und Einkommen 
gewährt (Gesetz vom 13. Dezember 19352) — 
RGBl. I S. 1448). Nunmehr soll sie allen 
um 30 v. II. oder mehr in ihrer Erwerbsfähig
keit beeinträchtigten Kriegsbeschädigten zu
gebilligt werden.

*) Vgl. DZW. XIII S. 47.
2) Vgl. DZW. XI S. 723.

Umschau

Unfallversicherung der NSDAP.
Durch dasVicrtcGcsetz überÄnderungcn 

in der Unfallversicherung vom 18.4.19371) 
(RGBl. I S. 463) ist die Nationalsoziali
stische Deutsche Arbeiterpartei zum Trä-

>) Vgl. DZW. XIII S. 113.

ger der Unfallversicherung für sich und 
ihre Gliederungen erklärt worden. Vor
aussetzung ist, daß der Betrieb für die 
Rechnung der Partei geht, die Tätigkeit 
von ihr oder ihren Gliederungen ausgeübt 
oder die Einrichtung von ihr oder ihren 
Gliederungen unterhalten wird. Über die
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Durchführung der Versicherung wird der 
Reichsarbeitsminister im Einvernehmen 
mit dem Stellvertreter des Führers noch 
das Nähere bestimmen.

Unfallversicherung der Lehrwerkstätten.
Die Beurteilung der Frage, inwieweit 

Lehrer und Schüler an Fachschulen der 
reichsgesetzlichen Unfallversicherung un
terliegen, hat bisher zu Schwierigkeiten 
geführt. Durch das Vierte Gesetz über 
Änderungen in der Unfallversicherung 
vom 18. 4. 371) (RGBl. I S. 463) ist klar
gestellt worden, daß Lehrwerkstätten, 
Fachschulen, Schulungskurse und ähn
liche der beruflichen Ausbildung dienen
den Einrichtungen der Unfallversicherung 
unterliegen., wenn und soweit sie ihrer Art 
nach dem Unfallversicherungsbetrieb ent
sprechen. Versichert sind nicht nur die 
in den Lehrwerkstätten beschäftigten Leh- 

sondern auch die Schüler. Die Ver- 
erung erstreckt sich allerdings nicht 

auf den kaufmännischen und verwalten
den Teil sowie die Wegeunfälle der Schü
ler.

Das Reichsversicherungsamt kann den 
zuständigen Versicherungsträger bestim
men.

Ähnliche Vorschriften sind auch für die 
Neu-UnfallVersicherung getroffen.

J) Vgl. DZW. XIII S. 113.

rer,
sich

Unfallversicherung der Kleinsiedlungen.
Durch die Verordnung zur Kleinsied

lung und Bereitstellung von Kleingärten 
vom 15. 1. 371) (RGBl. I S. 15, 17) ist die 
Unfallversicherung der Kleinsiedlung an 
die Neuordnung des KlcinsiedlungsWesens 
angepaßt worden. Für Vorhaben, die der 
Reichsarbeitsminister oder die von ihm 
bestimmte Stelle als Kleinsiedlung oder 
Bereitstellung von Kleingärten anerkannt 
hat, kommen alp Träger der Unfallver
sicherung nur die Länder oder die Ver
sicherungsträger in Betracht, bei denen 
die Eigenbauarbeiten der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes versichert sind.

Das Land ist zuständig bei den ver
hältnismäßig seltenen Vorhaben, die von 
einem Land oder ein von diesem mit der 
Trägerschaft betrauten Unternehmen auf 
eigene Rechnung oder durch Dritte durch
geführt oder betreut werden.

*) Vgl. DZW. XII S. 747.

In allen übrigen Vorhaben sind Ver
sicherungsträger die Gemeindeunfallver
sicherungsverbände oder die Eigenunfall
versicherung der Städte mit mehr al« 
500 000 Einwohnern. — Nach Bildung 
des Mecklenburgischen Gemeindeunfall
versicherungsverbandes dürften Eigenbau
arbeiten der Gemeinden und Gemeinde
verbände nicht mehr bei gewerblichen 
Berufsgenossenschaften versichert sein. — 
Es handelt sich hier um folgende Vor
haben:

1. Vorhaben, die von einer Gemeinde 
oder einem Gemeindeverband selbst 
als unmittelbarer Siedlungsträger 
durchgeführt werden (vgl. Nr. 39 
Abs. 2 der Bestimmungen vom 21. 4. 
1936);

2. Vorhaben, bei denen eine Gemeinde 
oder ein Gemcindeverband als un
mittelbarer (ursprünglicher) Verfah
rensträger die mittelbare Träger
schaft mit Einverständnis der Be- 
willigungsbchörde einem anderen 
Unternehmen überträgt, das die Vor
aussetzungen für die Betätigung als 
unmittelbarer Träger nach Nr. 39 
Abs. 3 erfüllt;

3. Vorhaben vonEigensiedlern,bei denen 
die Gemeinde oder der Gemeinde
verband lediglich die Betreuung bis 
zur Fertigstellung der Siedlung und 
demnächst ihre weitere Verwaltung 
übernimmt (vgl. Nr. 63 Abs. 1 der 
Bestimmungen vom 21. April 1936);

4. Vorhaben von Eigensiedlern, bei de
nen die Gemeinde oder der Gemein
deverband die mittelbare Träger
schaft einem anderen Unternehmen 
überträgt, das seinerseits die Be
treuung der Eigensiedlung bis zur 
Fertigstellung der Siedlung über
nimmt (vgl. Nr. 63 Abs. 1 Satz 1);

5. Alle Siedlungsvorhaben, gleichgültig 
ob Eigensiedlung oder sonstige Sied
lung, die von einem Unternehmen 
durchgeführt oder betreut werden, 
das vom Reichsarbeitsminister all
gemein als unmittelbarer Träger von 
Siedlungsvorhaben zugelassen ist 
(vgl. Nr. 39 Abs. 5).

Durch die Verordnung ist ferner klar- 
gestellt, daß die Sondervorschriften über 
die Unfallversicherung nicht nur für die 
mitarbeitenden Siedler und Siedlerhelfer, 
sondern auch für die tariflich entlohnten, 
in einem regelrechten Arbeitsverhältnis 
stehenden Arbeiter, also namentlich die 
von einem Bauunternehmen beschäftigten

118



Bauarbeiter, gelten. Auch für diese Ar
beiter dürfen Beiträge zu Lasten des Sied
lungsvorhabens oder des Unternehmers 
nicht erhoben werden.

Die Aufwandsentschädigung in der Reichs
versicherung.

Als Entgelt im Sinne der Reichsver
sicherung kann nur der Teil der Auf
wandsentschädigung betrachtet werden, 
der eine Gegenleistung für die Mühe
waltung darstellt, also nicht als Entschä
digung für besondere Aufwendungen 
dient. Die Berechnung dieser Anteile hat 
in der Praxis zu Schwierigkeiten geführt. 
Durch Erlaß des Reichs- und Preußischen 
Ministers des Innern vom 31. 3. 371) 
(RMBIiV. S. 526) ist klargestellt worden, 
daß von der Aufwandsentschädigung der 
Bürgermeister, Beigeordneten und Kas
senverwalter ohne Einzelnachweis 33% 
v. H., mindestens aber RM 50,—, als

l) VgL DZW. XIII S. 114.

Entschädigung für besondere Aufwen
dungen anzusehen sind. Insoweit ist also 
die Aufwandsentschädigung nicht als 
Entgelt zu rechnen.

Dies ist von Bedeutung einmal für die 
Berechnung der Beiträge, dann aber auch 
für die Beurteilung der Frage, ob ein 
geringfügiges Entgelt im Sinne der Vor
schriften über die Befreiung vorüber
gehender Dienstleistungen vorliegt. Eh
renamtliche Bürgermeister, die ihre Tätig
keit nicht hauptberuflich ausüben, würden 
demnach der Versicherungspflicht in der 
Angestelltenversicherung nur dann unter
liegen, wenn ihre Aufwandsentschädigung 
mehr als RM 150,— im Monat beträgt

Ersaizkassen der Krankenversicherung.
Nach der Fünfzehnten Verordnung zum 

Aufbau der Sozialversicherung vom 1. 4. 
1937 (RGBl. I S. 439) sind die Ersatz
kassen der Krankenversicherung Körper
schaften des öffentlichen Rechts gewor
den.

Ans Zeitschriften nnd Büchern

„Die Landgemeinde“.
Amtliches Organ des Deutschen 

Gemeindetages.
Aus dem Inhalt der Nr. 7 vom 10. 4. 37 

Jahrestagung des Deutschen Gemeinde 
tages: Reichsminister Dr. Frick: „Grund 
sätzliche Fragen der Verwaltungsreform“ 
Reichsleiter Oberbürgermeister Fiehler 
„Gegenwartsfragen der deutschen Selbst 
Verwaltung“; Geschäftsführender Präsi 
dent Dr. Jeserich: „Die Arbeit des Deut 
sehen Gemeindetages“; Reichsfinanzmi 
nister Graf Schweiin von Krosigk: „Die 
finanzpolitische Bedeutung der Real
steuerreform“; Landrat Ludwig Saalfcld 
„Die Aufgaben der deutschen Land 
kreise“; Oberbürgermeister Dr. Dr. Wci 
demann: „Neuordnung des Zweckver 
bandsrechts“; Ministerpräsident General 
oberst Göring: „Gemeinden und Vier 
jalircsplan“; Regicrungsrat Bertram 
Potsdam: „Zum Volksschulfinanzgesetz“ 
Regierungsrat Bernhard von Derschau 
Berlin: „Die Auswirkungen des Groß 
Hamburg-Gesetzes auf das Gemeinde- 
und Gemeindeverbandsrecht“; „Briefe 
eines ländlichen Bürgermeisters“.

Aus dem Inhalt der Nr. 8 vom 25. 4. 37: 
Landrat Dr. Parisius, Calbe/S.: „Land
kreisverwaltung und Bürokratismus“; 
Kapitänleutnant a. D. Burkhardt, Refe
rent im Reichsluftfahrtministerium: 
„Luftgefahr — Luftschutz“; „Gewerbe
steuerausgleich bei Zusammentreffen von 
Wohngemeindcn und Betriebsgemeinden“ 
von Berthold; „Benachteiligung der orts
ansässigen Geschäftsleute durch Fehlen 
eines ordentlichen Anschlagwesens“ von 
Cyrus; A. Bruno, Stellv. Vorsitzender des 
Versichcrungsamts — Ausschuß für An
gestelltenversicherung — der Stadt Kö
nigsberg (Pr.): „Angestelltenversiche
rungspflicht und -freiheit von Behörden
angestellten“; Regierungsrat Dr. Küm
per, Stettin: „Kampf der Blechpest!“; 
Reg.-Referendar Dr. Gersching, Calbe: 
„Die Kreisbildstelle / Ihre Rechtsstellung, 
Aufgabe und Bedeutung“; „Die Jagd
genossenschaft“; „Briefe eines ländlichen 
Bürgermeisters“.

Aus dem Inhalt der Nr. 9 vom 10. 5. 37: 
Landrat Sümmermann, Ahaus i. W.: 
„Staat und Selbstverwaltung im Kultur
bauwesen“; Kreisoberinspektor Bern-
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hardt Kurth: „Überblick über das polizei
liche Aufgabengebiet des Landrats“; „Die 
Dienstsiegel der Gemeinden“ von 
Schlempp; „Der Wohnsitz des Beamten 
und das Deutsche Beamtengesetz“; „Po
lizeiliche Strafverfügungen bei Verstößen 
gegen die Verkehrsvorschriften in Preu
ßen“; Amtsbürgermstr. Frentrup, Spenge 
i. W.: „Gebühren- und Steuerpflicht der 
Gemeinden beim Erwerb von Grund
stücken“; „Beitreibung von Ansprüchen 
der Krankenkassen durch die Gemein
den“; Kreisausschuß-OberiDspektor Gut
zeit, Mohrungen: „Das Rechtsmittclvcr- 
fahren bei Übertragung von Fürsorge
aufgaben auf die Gemeinden“; „Briefe 
eines ländlichen Bürgermeisters“.

In dem von den Staatssekretären Dr. Lam- 
mers und Pfundtner herausgegebenen Werk:
„Grundlagen, Aufbau und Wirtschaftsordnung 
des Nationalsozialistischen Staates“ werden im 
großen Zusammenhang des geschichtlichen 
Werdens von führenden Persönlichkeiten der 
Partei, des Staates und der Wirtschaft in 
Einzelbeiträgen dargestellt: 
die weltanschaulichen, politischen und staats
rechtlichen Grundlagen (Band 1), der Aufbau 
(Band 2) und die Wirtschaftsordnung des 
nationalsozialistischen Staates (Band 3).

Nicht einprägsamer als durch diese Schau 
gesehen kann die Erkenntnis vermittelt wer
den, „daß der nationalsozialistische Staat 
heute in allen seinen Teilen sein bestimmendes 
Gesicht dadurch erhält, daß er nicht mehr 
Vertreter irgendwelcher dynastischer Inter
essen oder Parteiungen, sondern die Rechts
form des organisierten Volkes ist“ (Ein
führung).

Die politische Wissensgrundlage jedem zu 
vermitteln, der sich mit der Gesamtheit des 
Volkes verbunden fühlt und in ihr lebt, zu 
zeigen, daß Recht, Verwaltung, Wirtschaft 
nicht uni ihrer selbst willen da sind, sondern 
ihren Wert und ihre Nützlichkeit immer weder 
erweisen müssen auf Grund der Forderungen, 
die das Leben des Volkes stellt, hat sich das 
Werk zum Ziel gesetzt.

Es wird dieser Aufgabe in hervorragendem 
Maße gerecht. Eine Quelle — aus der jeder 
immer wieder schöpfen kann, der um die Er
kenntnis der Zusammenhänge im Leben 
unseres Volkes sich bemüht.

Gedanken über Strafvollzug an jungen Ge
fangenen. Kameradschaftsarbeit von Dr. 
Roland Freislcr, Staatssekretär im Reichs
justizministerium, Dr. Hans Eichlcr, 
Landgerichtsdirektor, Dr. Siegmund Nörr, 
Oberstaatsanwalt, beide im Reichsjustiz- 
ministerium. Bl cid t, Strafanstaltsobcr- 
direktor, Wittlich, Dr. Plischke, Oberrcg.- 
Rat, Bautzen, Schmidhäuser, Straf

anstaltsdirektor, Heilbronn, Badum, Di
rektor, Niederschönenfeld. Die statistischen 
Zusammenstellungen bearbeiteten Gerichts
assessor Gchrke und Justizinspektor 
Krellenbcrg. Mit Geleitworten von Reichs
minister der Justiz Dr. Gürtner und 
Hauptamtsleiter Hilgenfeldt. Bciträgczur 
Rechtserneuerung, Gemeinschaftsarbeiten 
aus der Rechtspflege. Herausgegeben von 
Staatssekretär Dr. Roland Freidler, Heft 1. 
112 Seiten. R. v. Deckeris Verlag, G. 
Schenck, Berlin W 9.
Nicht jeder jugendliche Gefangene kann 

erzogen und gebessert werden, sondern nur 
der, bei dem Aussicht und Hoffnung besteht, 
daß der Gefangene weder in die Volksgemein
schaft eingegliedert werden kann. Wie man 
die Frage der Erziehung vorl933 lösen wollte, 
wie der jetzige Zustand ist und wie der kom
mende Strafvollzug aussehen wird, ist von 
Fachleuten eingehend behandelt worden, so 
daß sowohl der Richter, wie auch der Sozial
politiker und Lehrer wertvolle Anregungen 
hieraus schöpfen können.

Aufartung durch Ausmerzung. Sterilisation 
und Kastration im Kampf gegen Erbkrank
heiten und Verbrechen. Von Dr. Dr. Fritz 
Reuter, unter Mitarbeit von Dr. Wact- 
zoldt, Direktor der Wittenauer Heilstätte, 
Berlin-Wittenau. Verlag Reimar Hobbing 
G. m. b. H., Berlin SW 19, 1936, 112 Seiten, 
30 Fotos. 4 Tabellen. RM 6,20 geh.
Da nur ein erbgesundes Volk sich in der 

Welt behaupten kann und die Erbgesundheit 
nur durch entsprechende Pflege erreicht wird, 
hat Deutschland sich eine entsprechende 
Gesetzgebung geschaffen.

Ziel des Buches ist es, über die Notwendig
keit dieses Gesetzeswerkes aufzuklären, das 
Verständnis für die Notwendigkeit des ener
gischen Vorgehens zu wecken und an Hand 
einer Reihe von Abbildungen zu zeigen, wie 
bedrohlich der Zustand ohne die Ausmer
zungsmaßnahmen sein würde.

Die einschlägigen Gesetze sind im Anhang 
abgedruckt.

Ergebnisse der gesamten Tuberkuloseforschung. 
Herausgegeben von H. Aß mann, Königs
berg i. Pr.; II. Bcitzke, Graz; H. Bracu- 
ning, Hohenkrug-Stettin. Band VI. Mit 
107 Abbildungen. Georg Thieme Verlag, 
Leipzig, 1934, 736 Seiten.
Die namhaftesten Fachleute haben sich 

in diesem Werk zur Beleuchtung der drän
genden unter den aktuellen Fragen auf dem 
Gebiet der Tuberkuloseforschung zusammen
gefunden.

Der Hauptteil des Buches ist klinischen 
Fragen, z. B. der Hämatogentuberkulose, der 
spezifischen Behandlung der Tuberkulose im 
Kindcsaltcr, der künstlichen Zwerchfellähmung 
gewidmet.

Eine Reihe von Abhandlungen, so „Die 
Tuberkulosefürsorge am Kind in Österreich —
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Arbeitsfähigkeit und Realwert — Die Be
ziehungen zwischen Wohnung und Tuber
kulose“ berühren intensiv das fürsorgerische 
Arbeitsgebiet.

Hier stellt die erstgenannte Abhandlung 
eine ■willkommene Übersicht über die Maß
nahmen des Bruderlandes Österreich dar. 
Die Untersuchung „Arbeitsfähigkeit und Real
wert“ dringt in das schwierige Gebiet der Be
wertung der verbliebenen Arbeitskraft beim 
Tuberkulösen ein.

Von nicht zu unterscheidender Bedeutung 
ist dann die Arbeit „Wohnung und Tuber
kulose“, die in eindringlicher Weise die Ab
hängigkeit des Verlaufes dieser Erkrankung 
\ on den sozialen Verhältnissen zeigt und die 
Notwendigkeit bestimmter fürsorgerischer 
Maßnahmen erörtert.

Krebs und Krebsbekämpfung in Frankreich. 
Von Dr. mcd. Helmut Haubold, Rcichs- 
gesundheitsamt Berlin. Herausgegeben in 
Gemeinschaft und mit Unterstützung des 
Reichsausschusses für Krebsbekämpfung. 
Mir 19 Abbildungen im Text, 173 Seiten. 
Brosch. RM 15,—; geb. RM 16,59. Verlag 
von JoL. Albr. Barth, Leipzig, 1936.
Die vorliegende Arbeit darf allerstärkstes 

Interesse erwarten, da sie eine systematische 
Darlegung der Auffassung von der Krebs
krankheit bringt und im Anschluß daran die 
Verbreitung des Krebses in Frankreich, die 
Morbidität und Mortalität schildert, eingehend 
die geographische Verteilung des Krebses 
behandelt und einen zweiten Hauptteil der 
Krebsbekämpfung widmet.

In diesem Hauptteil werden die staatlichen 
Maßnahmen bis ins einzelne gehend dar- 
gcstellt und daneben die private Aktion be
handelt. Von großem Interesse sind auch die 
zur Aufklärung der Bevölkerung unter
nommenen propagandistischen Maßnahmen, 
sowie der Teil über die Fürsorge für die unheil
bar Kranken.

Das wertvolle Buch ist durch zahlreiche 
Zeichnungen und Statistiken weiter vertieft 
und bringt zum Schluß einen Hinweis darauf, 
wie notwendig es sei, den Krebs, der den 
Volkstod beschleunigen könne, mit besonderer 
Intensität zu bekämpfen.

Praktische Aufgaben mit Lösungen für die 
A.- und B.-Prüfung. Von Dr. jur. Max 
Richter, verantwortlicher Schriftleiter der 
„Arbeiter-Versorgung“. W'ege zur Kassen
praxis, Schulungsschriften der „Arbeiter- 
Versorgung“. Herausgeber: Senatspräsi
dent Bruno Kühne. Heft 15. 72 Seiten. 
Verlag Langewort, Berlin-Lichtcrfcldc 1936. 
Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.
Diese verbesserte und vermehrte Auflage 

bringt Musterlösungen aus dem Gebiet der 
Krankenversicherung, die alles enthalten, was 
der Prüfling wissen muß.

Die oberschlesischen Industriearbeiter von 
1740—1886. Von Dr. phil. Karl Franzke. 
Osteuropa-Institut in Breslau. Verlag Pric- 
batsch’s Buchhandlung, Breslau 1936. 
Schriften des Osteuropa-Instituts in Bres
lau. Neue Reihe Heft 4.
In dieser Arbeit wird zum erstenmal der 

Versuch gemacht, auf Grund einer Fülle 
verstreuten Einzelschrifttums und eigener 
archivaliscber Forschungen ein Gesamtbild 
der Entwicklung der oberschlesischen In
dustriearbeiterschaft seit dem Übergänge 
Schlesiens an Preußen bis zum Beginn der 
sozialen Gesetzgebung der 80 er Jahre v. Jh. 
zu zeichnen. Düiei wird unter O.-S. nur 
der Industriebezirk, d. li. in der Hauptsache die 
Kreise Beuthcn, Tamowitz, Kattowitz und 
Gleiwitz verstanden. Für den Soziologen 
dürfte dies Buch von großem Interesse sein.

Leistung und Leistungsfähigkeit bei weiblichen 
erwerbstätigen Jugendlichen. Von Dr. Emilie 
Düntzer. Veröffentlichungen a. d. Gebiete 
d. Volksgesundheitsdienstes, XLVIII. Band, 
1. Heft. Verlagsbuchhandlung Richard 
Schoetz, Berlin, 1937. 106 Seiten.
Die vorliegende Untersuchung verdient be

sonderes Interesse. Sie bietet eine Übersicht 
über die Tätigkeit und Arbeitszeit von kauf
männischen und gewerblichen Lehrmädchen 
und ungelernten Arbeiterinnen in den ver
schiedenen Industrie- und Handelszweigen. 
Sehr eingehend sind die Berufsanforderungen, 
die tatsächliche Beanspruchung der Lehrlinge 
geschildert. In Verbindung hiermit ist der 
Berufswechsel im Hinblick auf ein körperliches 
Versagen in bestimmten Berufsgruppen unter
sucht. Körperpflege und Freizeitgestaltung 
sind eingehend berücksichtigt.

Hinsichtlich der Morbidität muß die Reihen
untersuchung bei Tuberkulose besonders er
wähnt werden. Die Ergebnisse hinsichtlich 
nicht bekannter tuberkulöser Erkrankungen 
entsprechen denen im Arbeitsdienst.

Was der Arbeit ihren hauptsächlichen Wert 
verleiht, ist nicht allein die sehr übersichtliche 
Darstellung der vorstehend erwähnten Einzel
tatsachen und Zusammenhänge, sondern die 
lebendige Schilderung des Berufsmilieus und 
die aus ihm gewonnene Erkenntnis, daß eine 
vertiefte Gesundheitsführung für erwerbstätige 
weibliche Jugendliche in der Lage ist, viel für 
die Gesunderhaltung, für eine richtige Lebens
führung und damit für die Erhaltung der 
Volkskraft zu tun.

Im Zentralverlag der NSDAP., Franz Eher 
Nachf., München 2 NO. ist eine Schriftenreihe 
erschienen, die betitelt ist: Nationalsoziali
stische Wissenschaft, Schriftenreihe der NS.- 
Monatshefte.
Rassendämmerung und ihre Meisterung durch 

Geist und Tat als Schicksalsfrage der weißen 
Völker. Von Präsident Prof. Dr. med. Karl 
Astei. Heft 1, 32 Seiten.

121



Die Ausführungen von Astei beweisen, daß 
das rassische Verständnis für die Erhaltung 
eines Volkes absolut notwendig ist. Die bis 
1933 herrschende Rasscndämmerung war 
bereits ziemlich vorgeschritten; der Beweis 
wird an Hand der Zahlen der Erb- und Geistes
kranken angetreten. Astei betont, daß nega
tive Maßnahmen allein nicht ausreichen, son
dern positive Förderung, wie Bcgabtenaus- 
lese, Familicnlastenausglcich, Förderung der 
Frühehe, Einkommensverschiebung der Le
digen zugunsten der Kinderreichen, not
wendig sei.
Die Antike und wir. Von Walter Eberhardt.

Heft 2, 15 Seiten.
Eberhardt will die Antike unter rassischen 

und nicht unter ästhetischen Gesichtspunkten 
betrachten. Er vergleicht die griechische mit 
der römischen Antike und weist bei der letzten 
auf den Einfluß des Katholizismus hin.
Hans F. K. Günther, der Vorkämpfer für den 

nordischen Gedanken. Von Lothar Sten
gel—v. Rutkowski. Heft 3, 54 Seiten. 
In anschaulicher Weise spricht der Ver

fasser über das Leben des Rasseforschers und

seinen Kampf um seine Anerkennung als 
Professor an der Universität Jena. Durch 
zahlreiche Zitierungen aus den Werken des 
Forschers wird die Persönlichkeit Günthers 
vor Augen geführt und seine Verdienste auf 
dem Gebiete der Rassenkunde gewürdigt.

Nculandkalender 1937. Allgemeiner Deutscher 
Volkskalender, herausgegeben von F. 
Gocsch. Neuland-Verlag G. m. b. H., Ber
lin N 4, Linicnstr. 121, 77 Seiten. Preis 
RM 0,50.
Dieser Kalender bringt neben einem aus

führlichen Kalendarium die wichtigsten Daten 
der deutschen Jetztzeit und einige Erzählun
gen, die sich mit der Alkoholfrage befassen 
und die Bedeutung dieser Frage für die Volks
gemeinschaft aufzeigen.

Berichtigung.
Das in der März-Nr. 1937 besprochene Buch 

von Baumgarten „Die Dankbarkeit bei Kin
dern und Jugendlichen“ ist nicht im Verlag 
A. Francke, Berlin, sondern im Verlag A. 
Franckc, Bern (Schweiz), erschienen.
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Abkürzungen siehe DZW. XII Seite 696.
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